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Tit.

Wir geben uns die Ehre, Ihnen hiemit den das Jahr 1886 umfassenden vierunddreissigsten Geschäftsbericht

über die Verwaltung unsers Unternehmens vorzulegen.

I. Verhältniss zum Hunde, zu den Kantonen und Landesgegenden.

Bundesgesetze betreffend das Eisenbahnwesen sind im Berichtsjahre nicht erlassen worden.

Dagegen wurden die Verhandlungen mit den Bundosbehörden, welche durch den Bundosbescliluss
betreffend die Eisenbahntarife vom 19. Dezember 1884 veranlasst worden sind, weitergeführt. Die

Bahnverwaltungen boten hiebei Iland zur Aufstellung gemeinsamer Ausnahmetarife mit einheitlichen ermässigten Grundtaxen

für Heu und Stroh, sowie für Gerberrinde bei Aufgabe in Wagenladungen von bloss 5000 Kilogramm. Des Fernern

entsprachen dieselben einer an die Bundesversammlung gerichteten Petition des Schweizerischen Holzindustrievereins, es

möchten dem Holzexport aus der Schweiz ins Ausland niedrigere als die bestehenden Taxen gewährt werden, und zwar

in der Art, dass sie für Holz, welches in Wagenladungen von 10,000 Kilogramm nach Südwestdeutschland, Frankreich

oder Italien ausgeführt wird, dem schweizerischen Durchlauf bis zur betreffenden Grenzstation eine einheitliche Streckentaxe

von 4,2 Cts. per Tonnenkilometer gewähren; die Nordostbahn konnte der Bildung dieses Exporttarifes um so

eher zustimmen, als auf ihren Strecken Holz in Wagenladungen von 10,000 Kilogramm ohnehin nur die erwähnte

Taxe bezahlt. Über Verkürzung der rcglemontarischen Lieferfristen fanden ebenfalls Verhandlungen statt, ohne aber

im Berichtsjahr zu einem Abschlüsse zu führen.

Hinwieder waren wir im Falle, gemeinsam mit den Verwaltungen der Gotthardbahn und Centralbalm das

Eisenbahndepartement auf die Nothwendigkeit aufmerksam zu machen, die in dem bundesräthlichen Bericht
vom 29. November 1883 betreffend das Eisenbahntarifwesen niedergelegten Grundsätze über die Gewährung

ermässigter Taxen für näher gelegene Stationen einer Ergänzung oder Präzisirung zu unterstellen, veranlasst durch

die bei den Gotthardtarifen zu Tage tretenden Verbältnisse. Die deutschen Bahnen berechnen nämlich für einzelne

Artikel, namentlich für Steinkohlen, Roheisen und Eisenfabrikate, falls dieselben nach Italien gehen, bedeutend niedrigere

Sätze als für gleiche Transporte nach der Schweiz. Hieraus erklärt sich, dass namentlich ab norddeutschen Stationen

Sendungen der erwähnten Artikel nach Luino geringere Taxen bezahlen als nach schweizerischen Stationen. Müssten

die Taxen für Luino allen von diesem Verhältnis betroffenen schweizerischen Stationen gewährt werden, so würde

der Nutzen, welchen die erwähnten ermässigten Taxen nach Italien den deutschen und schweizerischen Bahnen

gewähren, durch die Einbusse auf den deutsch-schweizerischen Tarifen aufgezehrt werden. Immerhin würden sich die

schweizerischen Bahnen vielleicht auch noch zu diesfiilligen Opfern verstanden haben, wenn die deutschen Bahnen

grundsätzlich sich geneigt gezeigt hätten, ihrerseits in wesentlichem Betrage zur Ausgleichung der in Frage stehenden

^!K^>

lit.!

Wir geben uns die Kkre, Ibnen biemit don das dabr 1886 umfassenden vierunddrsissigsten Dosckäktsberiebt

über dis Verwaltung unsers Dnternslimvns vorzulegen.

I. Verhältnis« /um linnäe, ?ni ilvn Knntnnen iiiul I^nnäes^eAentleii.

Lundesgesotze betreffend das Disonbabnwosen sind im Ilerivlitsjabro niebt erlassen worden.

Dagegen wurden die Verbandlungon mit den Lundosbebörden, wolebs dureb den Lundesbeseliluss
betreffend die Kisonbabntariko vom 19. December l884 veranlasst worden sind, weitergekübrt. Die Latin-

Verwaltungen boten biebei Hand zur Aufstellung gemeinsamer Vusnabmetariko mit einkeitliebsn srmässigten Drundtaxen

kür Don und «trob, sowie kür Dsrberrindo bei Aufgabe in Wagenladungen von bloss 5969 Kilogramm. Des Dörnern

ontspraedon dieselben einer an die Lundesvorsammlung gsriebtetsn Detition des Lebweizerisebon Dolzindustrioversins, es

möobten dem Holzexport aus der Lekwoiz ins Ausland niedrigere als die bestebenden laxen gewäbrt werden, und zwar

in der ^rt, dass sie kür Ilolz, welokes in Wagenladungen von 19,999 Kilogramm naeli «üdwestdeutsebland, brankroieb

oder Italien ausgekülirt wird, dem sebweizorisvben Dureblank bis zur betreffenden Grenzstation eins einbeitliobe «treeken-

taxe von 4,2 (its. per lonnsnkilometer gewäbren; die Kordostbabn konnte der Ilildung dieses Kxporttarikes um so

ober zustimmen, als auf iliren «treekon Holz in Wagenladungen von >9,999 Kilogramm olinebin nur die erwäbvto

laxe bezablt. Über Verkürzung der roglomontarisotien Diekerkristen fanden ebenfalls Verkandlungen statt, obne aber

im Leriebts^abr zu einem (Vbseldusso zu kübrsn.

Dinwiedsr waren wir im balle, gemeinsam mit den Verwaltungen der Dottbardbabn und Dentralbabn das

Disvnbalnidepartoment auf die Kotbwendigkoit aufmerksam zu maebon, die in dem bundesrätbliobsn Lerlebt
vom 29. Kovsmber 1833 betreffend das Kisenbalmtarikweson nisdsrgolvgton Drundsätzo über die Dewäbrung

vrmässigter laxen kür näbor gelegene Stationen einer Ergänzung oder Dräzisirung zu unterstellen, veranlasst durob

die bei den Dottbardtarit'sn zu läge tretenden Vorbältnisso. Die deutsobon Dabnsn bereobnsn nämliek kür einzelne

Artikel, namontlivl, kür «toinkoblen, Ilokeisen und Kisenkabrikate, kails dieselben naob Italien geben, bedeutend niedrigere

«ätze als kür gleiebo lransporte naeli der Leliweiz. Hieraus erklärt sieb, dass namentliek ab norddoutsekon Ltationon

Lendungen der orwälmton Artikel naob Duino geringere laxe» bozableu als naeb sebwvizerisellon Ltationsn. Msston

die laxen kür Duino allen von diesem Vorbältniss betroffenen sekweizsriseben «tationon gewäbrt werden, so würde

der Kutzen, weleben die orwäbnten ermässigten laxen naeb Italien den deutseben und seliweizorisebon Labnen

gewäbren, dureli die Kinbusse auf den doutseb-sebweizorisebsn larikon aufgszelirt werden. Immerkin würden sieb die

sobweizorisebon Dabnon vielleiebt aueb noeb zu dieskälligen Dükern vorstanden baben, wenn die deutseben Dabnen

grundsätzlieb sieb geneigt gezeigt bätten, ilirsrseits in wssontliobom Letrage zur ^usgleieliuvg der in Krage «tobenden
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Taxdifferenzen mit beizutragen. Allein dieselben liossen sich nur beim Kohlenverkehr zu einer tlieilweisen Konzession

in solchem Sinne herbei und lehnten ausdrücklich jede Konsequenz aus diesem Zugeständnis ab. Die Folge ist,

dass, sofern die im bundesräthlichen Beschluss niedergelegten Grundsätze über die Rückwirkung ermässigter Taxen

im Verkehr mit Italien durchgeführt werden müssten, die schweizerischen Bahnen dieselben in ihrem ganzen Umfang,

auch soweit dieselben lediglich aus den Taxdifferenzen auf deutschem Gebiete sich erklären, allein zu übernehmen

hätten, und dass hieraus der Nordostbahn und Centraibahn Opfer erwachsen würden, wofür sie niemals aus den in

Frage kommenden deutsch-italienischen Transporten ein ausreichendes Äquivalent erhoffen könnten. Aus diesem

Grunde mussten die Schweizerbahnen ihre Mitwirkung an der seit Jahren als wünschbar erkannten Neuberechnung

der deutsch-italienischen Gütertarife, wovon auch die neue Erstellung der schweizerisch-italienischen Tarife abhängt,

vorläufig noch ablehnen. Dies hatte wiederholte schwierige Auseinandersetzungen mit den am Gotthardverkehr

bethciligten deutschen Bahnen zur Folge und nöthigte die Schweizerbahnen zu der obenerwähnten Anregung beim

Eisenbahndepartement, indem dieselben sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass bei Abfassung des Berichtes

vom 23. November 1883 Verhältnisse der geschilderten Art dem Bundesrathe nicht vorgeschwebt haben, und dass

damals wobl Niemand in den Bundesbehörden an die Herbeiführung einer Sachlage dachte, welche mit den leitenden

Gedanken der internationalen Vereinigung für die Gotthardbahn sich kaum vereinbaren lässt. Die Erledigung dieser

Angelegenheit zog sich ins laufende Jahr hinüber.

In unserem 32. Berichte, das Jahr 1884 umfassend, haben wir das Protokoll mitgetheilt, welches mit dem

schweizerischen Bundesrath betreffend Bereinigung des Bauconto der Nordostbabn unterm 14. April 1885

vereinbart worden war, und dessen wesentliches Resultat darin bestand, dass die Nordostbahn eine Aversalsumme von

25 Millionen Franken zur Amortisation übernahm. In diesem Protokoll hat ein Aktionär einen Irrthum zu finden geglaubt,

insofern die gedruckte Bilanz vom 31. Dezember 1883 zu Grunde gelegt worden sei, während doch die Generalversammlung

des Jahres 1884 den Bauconto dieser Bilanz bereits um Fr. 699,734. 90 Cts. für abgeschriebene Geldbeschaffungskosten

entlastet habe. Der Einwurf ist wenigstens formell begründet und verdient eine Erklärung. — Nachdem das

Bundesgesetz über das Rechnungswesen der Eisenbahnen vom 21. Dezember 1883 am 15. April 1884 in Kraft

getreten war, beschäftigte sich das Eisenbahndepartement sofort mit der Ausführung desselben, und schon nach wenigen

Monaten erhielten wir eine Zusammenstellung der beanstandeten Posten der Bilanz. Selbstverständlich konnte hiefür

nur die Bilanz vom 31. Dezember 1883 als Grundlage dienen und desshalb finden sich auch die Ziffern derselben

im Schlussprotokoll wieder. Inzwischen hatte die Generalversammlung vom 30. Juni 1884 beschlossen, obige

Fr. 699,734. 90 Cts. Geldbeschaffungskosten auf verschiedenen, zum Theil schon längst rückbezahlten Anleihen vom

Bauconto abzuschreiben, da diese Posten unmöglich hätten aufrecht erhalten werden können. Die eigentlichen

Verhandlungen über die weitere Bereinigung der Bilanz begannen im September 1884 und sind im Geschäftsbericht für dieses

Jahr geschildert; in dieser Darstellung ist jedoch übersehen worden, darauf aufmerksam zu machen, dass'die im

Juni beschlossene Abschreibung zwar als Thatsache vorausgesetzt, aber gleichwohl die nicht rektifizirto Bilanz von

1883 zu Grunde gelegt wurde. Über den Sinn des Schlussprotokolls herrschte unter den Kontrahenten kein Zweifel,
aber das Missverständniss ist erklärlich, In der Bilanz vom 31. Dezember 1884 ist denn auch neben den laut
Übereinkunft erfolgten Skripturen die fragliche Summe von Fr. 699,734. 90 Cts. noch besonders vom Bauconto in

Abzug gebracht.

In unserm letzten Geschäftsberichte haben wir Ihnen Kenntniss von der neuen Klage gegeben, die wir
hinsichtlich der Betheiligung des Fiskus des Kantons Zürich bei der Unternehmung Zürich-Zug-
Luzern dem Bundesgerichte eingereicht hatten und die auf Reszission des Vertrages vom 5. Mai 1873, also auf
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Indifferenzen mit beizutragen. Allein dieselben liessen sick mm beim Koklonvsrkekr zu einer tlieilweisen Konzession

in solckem Linné lierbei unit leknten ausdrücklick ^ode Konsequenz aus diesem Zugeständnis» ab. His Nolgo ist,

class, sofern die im bundesrätklickon Lesckluss niedergelegten Orundsätze über die Lückwirkung ermässigter I'axen

im Vsrkokr mit Italien durckgefükrt werden mussten, die sckweizoriscken Lalmen diesellien in ikreni ganzen Dmtäng,

aucl> soweit dieselben lediglick aus «ton Laxdifferenzen auk doutsckom Osbiete sieb erklären, allein zu üliernokmen

bätten, und dass Ideraus der Nordostbakn und Osntralbalm Opter erwaclisen würden, wokür sie niemals aus den in

Nrage kommenden cleutseli-italisnisilien Lransportsn ein ausreiebeniles äquivalent erkokken könnten, às diesem

Orunile mussten die Kckweizorbaknon ibrs Mitwirkung an ilor seit dakren als wünsckbar erkannten Neubersckiumg

der doutsck-italieniscken Oütertarike, wovon aueli die neue Nrstellung 6er sckweizerisck-italicniscken parité aldiängt,

vorläulig noeb ablebnen. Oies batts wiederkolte scliwierige Auseinandersetzungen mit den am Oottliardverkekr

betkoiligton deutscken Laknen zur Nolgo und nötkigto <lis Kckweizorbaknon zu 6er obonerwäbnten Anregung beim

Nisenbakndepartoment, in6sm 6ieselben sieli 6es Nindrucks nickt erwobre» können, 6ass bei Abfassung 6es Lericktes

vom 23. November 1383 Vorkältnisse 6er gesckilderten ^rt 6em Lundesratke nickt vorgescliwebt kaben, ui>6 6ass

damals wokl Niemand in den Lundesbekördsn an die Lerbeitukrung einer Lacklage dackto, welcke mit den leitenden

Oedanken der internationalen Vereinigung für die Oottkardbaku sick kaum vereinbaren lässt. Ilie Erledigung dieser

àgelegenksit zog sick ins laufende dakr kinübsr.

In unserem 32. Lerickte, das dakr 1384 umfassend, kaben wir das Protokoll mitgetkvilt, welckes mit dem

sckweizoriscken Lundesratk betreffend Koreinigung des Lauconto der Nordostbakn unterm 14. ^pril 1885

vereinbart worden war, und dessen wessntlickes Resultat darin bestand, dass die Nordostbakn eine ^versalsumme von

25 Nillionsn Nranken zur Amortisation übernakm. In diesem Protokoll kat ein Aktionär eine» Irrtkum zu linden geglaulit,

insofern die gedruckte Lilanz vom 31. December 1883 zu Orunde gelegt worden sei, wäkrend dock die Oenoralvsrsammlung

des dakres 1884 den Rauconto dieser Lilanz bereits um Nr. 699,734. 96 Ots. kür abgesckrisbsne Oeldbesckakkungs-

kosten entlastet kabe. Der Ninwurk ist wenigstens formell begründet und verdient eine Erklärung. — Nackdem das

kundosgssotz über das Lecknungsweson der Nisenbakneo vom 21. December 1883 am 15. ^pril 1334 in Kraft

getreten war, bssckäftigte sick das Nisenbakndopartemont sokort mit der ^uskükrung desselben, und sckon nack wonigen

lUonaten erkielton wir sine Zusammenstellung der beanstandeten kosten der Lilanz. Lelbstverständlick konnte kiekür

nur die Lilanz vom 31. Dezember 1883 als Orundlage dienen und dssskalb linden sick auck die Killern derselben

im Lcklussprotokoll wieder. Inzwiscken batts die Oeneralversawmlung vom 36. duni 1834 besciilosssn, obige

Nr. 699,734. 96 Ots. Oeldbesckalfungskoston auk versckiedenen, zum Lkeil sckon längst rückbozaklten ^nleiken vom

Lauconto abzusckroiben, da diese Losten unmöglick kätte» aufreckt erkalten worden können. Die oigentlickon Vor-

kandlungen über die weitere Vereinigung der Lilanz begannen im September 1884 und sind im Oosckäktsberickt für dieses

dalm gesckildert; in dieser Darstellung ist Hedock überselion worden, darauf aufmerksam zu macken, dass die im

luni bescklossens ^bsckrsibung /war als Lkatsacke vorausgesetzt, aber gleickwokl die nickt roktik/irte Lilanz von

1383 zu Orunde gelogt wurde. Über den Linn des Lcklussprotokolls kerrsckte unter den Kontrakenten kein /weikel,
aber das lllissvorständniss ist erklärlick. In der Lilanz vom 31. Dezember 1884 ist denn auck neben den laut
Übereinkunft erfolgten Lkripturen die kraglicke Lumme von Nr. 699,734. 96 Ots. nock besonders vom Lauconto in

^bzug gebrackt.

In unserm letzten Oesckäktsberickte kaben wir Iknen Kenntnis» von der neuen Klage gegeben, die wir
kinsicktlick der Letkeiligung desNiskus des Kantons ?ürick bei derOnternekmung^ürick-^ug-
Duzern dem Lundesgerickte eingereickt liatten und die auk Reszissiou dos Vertrages vom 5. Älai 1373, also auk
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Wiederherstellung des im Art. 18 des Vertrages vom 14. Dezember 18(14 vorgesehenen Kiindigungsrechtes abzielte.

Die Nordostbahn ist durch Urtheil vom 11. Dezember 1886 auch mit dieser Klage abgewiesen worden, indem das

Bundesgericht von der Ansicht ausging, es sei nicht genügend dargethan, dass bei Abschluss des angefochtenen

Vertrages bei beiden Kontrahenten die Meinung gewaltet habe, es solle der Vertrag nur zu Recht bestehen, wenn

die Voraussetzungen (nämlich der baldige Bau der Linie Thalweil-Zug), die für dessen Eingehung bestimmend

gewesen sein mögen, auch wirklich zutreffen. Zudem könne nicht gesagt werden, dass die im Vertrage vom

5. Mai 1873 vorgesehene Konversion zur Zeit unmöglich geworden sei, da die Erfüllung der Bedingung fyr diese

Konversion, nämlich der Bau der Linie Thalweil-Zug, so viel aus den Akten ersichtlich, ausschliesslich vom Willen

und von der finanziellen Erstarkung der Nordostbahn abhänge; wenn aber auch die Konversion wirklich unmöglich

geworden wäre, so würden desshalb doch nicht die Kündigungsbestimmungen des frühem Vertrages wieder aufleben;

vielmehr läge im gedachten Falle einfach ein Rechtsverhältniss vor, über dessen Auflösung vertragliche Bestimmungen

nicht bestehen. — Wir betrachten diese Angelegenheit damit keineswegs als erledigt und werden wahrscheinlich bei

der nächsten Berichterstattung im Falle sein, über weitere Schritte Mittheilungen zu machen.

Die im letztjährigen Geschäftsberichte erwähnte Klage dos Verwaltungsrathes der Eiscnbahngesellschaft

Etzweilen-Schaffhauson auf Verbot der Ausrichtung von Dividenden für die Jahre
1880 bis und mit 1884 ist von der ersten Instanz mittelst Urtheil vom 22. September 1886 hinsichtlich der

Dividenden für die Jahre 1880 bis und mit 1883 gntgeheissen, hinsichtlich der Dividende für das Jahr 1884 dagegen

in Ubereinstimmung mit dem, auf Klage des Komite für Begründung einer rechtsufrigen Zürichseebalm unterm

10. April 1886 erlassenen hundesgerichtlichen Entscheide abgewiesen worden. Die von beiden Parteien eingelegte

Berufung wurde in der Folge allseitig fallen gelassen, worauf durch Beschluss der Appellationskaramer des Obergerichtes

vom 4. Dezember 1886 das erstinstanzliche Urtheil als in Kraft erwachsen erklärt wurde.

Ein Versuch dos Komite für Anstrebung einer Eisenbahn von Biilach nach Schaff-
lia u s e n die zur Ausrichtung einer Dividende an die Prioritätsaktionäre für das Jahr 1884 bestimmten Fr. 660,000

mit Beschlag zu belegen, fand schon im summarischen Verfahren seine Erledigung, indem das bezügliche Gesuch

vom Audienzrichter des Bezirksgerichtes Zürich mittelst Verfügung vom 13. April 1886 abgewiesen und dann vom

Arrestiinpetranten nicht weiter verfolgt wurde.

Im Mai 1886 lud das schweizerische Eisenbahndopartemeut die Nordostbahn und die Centralbahn zu einer

Konferenz über die Frage der Einführung von Nachtzügen ein, legte ihnen hiebei das Projekt eines

Nachtzuges zwischen Zürich und Bern vor und verlangte darüber eine Kostenberechnung. Die beiden Verwaltungen

fertigten diesen Kostenvoranschlag an ; bevor derselbe aber in die Hände der Behörde gelangt war, erhielten sie die

telegraphische Nachricht, dass der Bundesrath die Einführung dieses Nachtzuges beschlossen habe. Unter Einreichung

des Kostenvoranschlages gaben die beiden Bahnen der Ansicht Ausdruck, dass die vom Departement aufgestellte

Fahrordnung der Nachtzüge nicht geeignet sei zur Vermehrung des Personenverkehrs, und dass letzterer Zweck bis zu

einem gewissen Grade nur erreicht werden könnte, wenn die Nachtzügo nach beiden Fahrrichtungen Anächluss an

durchgehende Schnellzüge der ausländischen Bahnen erlangen und auch über Schweizergebiet mit der zulässigen

Maximalgeschwindigkeit gefahren würden. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse und die grosse Zahl der Züge, welche

schon jetzt von früh bis spät zwischen Zürich und Bern zirkuliren, lehnten die genannten Bahnverwaltungen die

Pflicht zur Übernahme der Kosten dieses lediglich postalischen Interessen dienenden Nachtzuges ab und erklärten,

zur Ausführung desselben nur unter der Voraussetzung Hand bieten zu können, dass für dessen Kosten vom Bund
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Wiederherstellung des im Vrt. 18 6s« Vertrages vom 14. December 1864 vorgoselionen Kündigungsrecbtes abhielte.

Die Kordostbabn ist <Iurcl> Drtboil vom I I. Döüember 1886 auch mit dieser Klage abgewiesen worden, indem das

Dundesgericbt von der Ansicht ausging, es sei nickt genügend dargethan, dass del Abschluss dss angefochtenen

Vertrages bei beiden Kontrahenten die Usinons gewaltet habe, es solle der Vertrag nnr /.u lteclit bestehen, wenn

die Voraussetzungen (nändicli der baldige Hau der I/mio I'halwoil-Kug), die für dessen Kingebung bestimmend

gewesen sein mögen, auob wirklich üutreüün. Kudem könne niebt gesagt werden, dass die im Vertrags vom

5. Nai 1873 vorgesehene Konversion ?ur Zeit unmöglicli geworden sei, da die Krküllung der Dedingung k^r diese

Konversion, nämlich der Hau der Dinio ^balweil-Kug, so viel aus den Eliten ersichtlich, ausschliesslich vom Willen

und von der finanziellen Krstarkung der Kordostbalm abhänge; wenn aber auch die Konversion wirklich unmöglich

geworden wäre, so würden desshalb doch niclit die Kündigungsbestimmungen des trübern Vertrages wieder anklebe»;

vielmehr läge im gedachten Kalle einfach ein liechtsverbältniss vor, über dessen Auflösung vertragliche Destinnnungo»

nicht bestehen. — Wir betrachten diese Angelegenheit damit keineswegs als erledigt und werden wahrscheinlich bei

der nächste» Berichterstattung im Kalle sein, über weitere schritte Nittkeilungcn ?.u marken.

Die im Iot?häbrige» doscliäktshoriclito erwälmto Klage des Verwaltungsratlies der Kisenbalmgesellscliakt

K t iü w e i I o n - s c I> a k k h a u s o n auk Vor bot der Ausrichtung von Dividenden kür die dabre
1386 big und mit 1384 ist von der ersten Instanz mittelst Urtheil vom 22. september 1386 hinsichtlich der

Dividenden kür die dabre 1886 bis und mit 1883 gutgekeisson, hinsichtlich der Dividende kür das dabr 1334 dagegen

in Übereinstimmung mit dem, aus Klage des Konnte kür Degründung einer rechtsufrigen Küriclisoobalm unterm

16. .-Vpril 1886 erlassenen bundesgerichtlichen Kntscheide abgewiesen worden. Die von beide» Karteien eingelegte

Derutüng wurde in der Kolge allseitig kallen gelassen, worauk durcli Descliluss der ^ppellationskammer dos Dbergericktes

vom 4. December 1886 das erstinstanvdicbe Drtboil als in Krakt erwachsen erklärt wurde.

Kin Versuch des Komito kür ^nstrobung einer Kisonbabn von DüI ach nach sckakk-
Ii a us en, die ?ur Ausrichtung einer Dividende an die Krioritätsaktionäre kür das dabr 1834 bestimmten Kr. 666,666

mit Descblag uu belogen, tänd sclwn im summarisclien Vorkaliren seine Krlodigung, indem das bezügliche Desuck

vom ^udion?ricliter des Denirksgericktes Küricli mittelst Vorkügung vom 13. ^pril 1386 abgewiesen und dann vom

^rrestimpetranton nickt weiter verfolgt wurde.

Im Id ai 1836 lud das scliweiv-erische Kisenbalrndopartement die Kordostbalm und die üontralbalm /u einer

Konkeronü über die Krage der Kinknkrun g von K a c b t /. ü g e n ei», legte ihnen biebsi das Druckt eines

Kaclàuges Zwischen Zürich und Dorn vor und verlangte darüber eine Kostenberechnung. Die beiden Verwaltungen

fertigten diesen Kostenvoranscblag an; bevor derselbe aber in die Hände der Debörde gelangt war, erhielten sie die

telegraphische Kacbricbt, dass der Dundosratb die Kinkübrung dieses Kacbt/ugcs beschlossen habe. Unter Kinreickung
dos Kostonvoranscblages gaben die beiden Dalmon der Ansicht Ausdruck, dass die vom Departement aufgestellte Kabr-

Ordnung der Vacbtxllge nickt geeignet sei /.ur Vermelirung des Korsononverkobrs, und dass letzterer /weck bis ?,u

einem gewissen (irade nur erreicht werden könnte, wenn die Kacbt/.ügo nach beiden Kabrricldungen Anschluss an

durchgehende sclmoll/Uge der ausländischen Datmen erlangen und auck über Lcbweiöergebiot mit der Zulässigen

Naximalgescbwindigkoit gefahren würden. HI it ltücksickt auk diese Verhältnisse und die grosso Kahl der Züge, welche

schon Hàt von krüb bis spät Zwischen Zürich und Dorn /irkuliren, lehnten die genannten Dabnverwaltungen die

Kdickt ^ur Übernahme der Koston dieses lediglich postalischen Interessen dienenden Kaclàugos ab und erklärten,

i?ur Ausführung desselben nur unter der Voraussetzung Hand bieten /,u können, dass kür dessen Koston vom Dund
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voller Ersatz geleistet werde. In Antwort hierauf erklärte der Bundesrath, dass er die Nordostbahn und die Centraihahn

zur Ausführung der Nachtzüge verpflichtet habe auf Grund von Art. 33 des Eisenbahngesetzes, nach welchem der Entscheid

darüber, in welcher Weise den Bedürfnissen des durchgehenden Verkehrs Kechnung getragen und in einander greifende

Fahrtenpläne geschaffen werden sollen, in letzter Instanz in die Hand des Bundesrathes gelegt sei, welcher gefunden

habe, dass ein Bedürfniss für Einführung der Nachtzüge vorliege. Den Gesellschaften stehe nun allerdings das Recht

zu, dem Bundesgericht die Frage zum Entscheid vorzulegen, ob und in welchem Masse Dritte an die Mehrausgaben

der Nacjitzügo beizutragen haben, wenn sie glauben, dass ihnen diese billigerweise nicht allein zugemuthet werden

können, jedenfalls sei aber unter diesen Dritten nicht die eidgenössische Postverwaltung mitverstanden.

Die Einführung der Nachtzüge erfolgte nunmehr auf den 25. Juli 1886.

In der Konferenz zur Berathung des Winterfahrtenplans erklärte das Departement von vornherein, dass von

einer Beseitigung der Nachtzüge keine Rede sein und es sich nur um eine Verbesserung derselben handeln könne.

Der Bundesrath befahl auch wirklich die Ausführung der Nachtziigo für den Winterdienst, jedoch unter

Ausdehnung derselben bis und ab Genf und mit einer verbesserten Fahrordnung, nämlich Zürich ab 8.45 Abends, Genf

an 6.— Morgens, Genf ab 12.30 Nachts, Zürich an 9.49 Vormittags. Ilienach kam für die Nordostbahn nur ein

neuer Zug auf der Strecke Brugg-Aarau und kein eigentlicher Nachtdienst mehr in Frage, und wir verzichteten daher

auf eine Entschädigungsforderung für den fraglichen Zug im Winterdienst. Aus der Führung der Nachtzüge

vom 25. Juli bis 15. Oktober sind der Nordostbahn und Centraibahn Fr. 29,721. — effektive Mehrkosten

entstanden. Die bezüglichen Kostenrechnungen wurden mit den Frequenznachweisen dem Bundesrath eingereicht, mit

der Erklärung, man wolle, bevor mau den Schutz der Gerichte anrufe, ihn um nochmalige Erwägung der Angelegenheit

ersuchen, indem man nicht annehmen könne, dass der Bundesrath an der unbedingten Ablehnung der Entschädigung

für die dicsfälligen Kosten festhalten werde, zu welcher ihn, ganz abgesehen von den Rechtsgründen, Rücksichten

der Billigkeit bestimmen dürften. Hierauf haben die genannten Bahnverwaltungen noch keine Antwort erhalten.

Bevor der im vorjährigen Geschäftsbericht besprochene Prozess mit dem Bunde betreffend Ersatz der Kosten

für die separate Führung des St. Galler Schnellzuges spruchreif geworden war, hatte sich der neue Konflikt mit dem

Bunde betreffend die Tragung der Kosten der Nachtzüge entwickelt. Wir hielten es für zweckmässig, dass

die den beiden Prozessen gemeinsame grundsätzliche Frage, inwiefern der Bund für vom Bundesratho geforderte, über die

konzessionsgemässen Pflichten einer Bahnunternehmung hinausgehende Fahrleistungen ersatzpflichtig erklärt werden

könne, nicht bei dem — einen relativ geringen Streitwerth betreffenden — Prozesse über den St. Galler Schnellzug,
sondern bei dem finanziell viel wichtigem Prozesse über die Nachtziige erstmals zum Entscheide gelange, um so mehr,
als bei letztorm Prozesse noch andere Verwaltungen betheiligt sind. Wir entschlossen uns daher, jenen Prozess fallen

zu lassen, nicht ohne dem schweizerischen Bundesgerichte und dem Bundesrathe von den Gründen, die uns zu

diesem Verzichte bestimmt hatten, Kenntniss zu geben, um dadurch etwaigen unrichtigen Deutungen unserer Ent-

schliessung vorzubeugen.

Im Jahre 1882 hatten sich die Gemeindräthe Aussersihl und Wiedikon an den Bundesrath mit dem Begehren

gewendet, dass die Nordostbahn, gestützt auf Art. 14 des Bundesgosetzes über Bau und Betrieb von Eisenbahnen

vom 23. Dezember 1872, zur Anlage und Einrichtung einer Station Aussersihl-Wiedikon verhalten

werde, wogegen sich die beiden Gemeinden zu angemessenen Leistungen zum Voraus bereit erklärten. Gegenüber
diesem Begehren nahm diesseitige Verwaltung den Standpunkt ein : Die Einschaltung einer neuen Station auf der

linksufrigen Zürichsecbahn zwischen Zürich und Enge erfordere einen bedeutenden Kapital- und einen bleibenden

erheblichen Zins- und Betriebsaufwand, welchem keine Mehreinnahmen gegenüber stehen, da die neue Station ihren
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voller Krsatz gel«nstet werde. I» Antwort liierauk erklärte <l«?r kundesratb, dass or die bl«»r«Iostl>ab» und die Oentralbabn

zur ^uskübrung clor Haobtzügs vorptliobtet liabe aufOrund von ^rt. 33 des Kisenbabngosetzes, naob wolobem der Kntsobei«!

darüber, i» wolober Weise clon kedllrknissen des durobgobonden Verkelirs lioobnung getragen und in einander greifende

Dabrtsnpläno gesobatkon werden sollen, in letzter Instanz, in die Hand dos kundosratbes gelegt soi, welober gefunden

liabo, dass oin kedürkniss für Kinkübrung dor Kaobtzüge vorliege. Don Oesellsobakten stolig nun allerdings das lìeubt

zu, dem kundosgeriobt dio Krage zum Kntsokoid vorzulegen, ob und in wolobem Älasso Dritte an die Nebrausgabon

dsr Ka«H>tzügo beizutragen babon, wenn sio glauben, dass ilinon disso billigsrwoiss niokt allein zugemutbst worden

können, jedenfalls sei aber unter diesen Dritten niobt die oidgonössisobe Kostverwaltung mitverstanden.

Die Kinkllbrung der Kaolitzügs erfolgte nunmolir auf den 25. dul! 1886.

In dsr Konferenz zur keratbung des Wintsrtäbrtenplans erklärte das Departement von vornberein, dass von

einer kesoitigung der Kaobtzüge keine Kode sein und es sieb nur um eine Verbesserung derselben bandeln könne.

Der kundesratb bofabl aueb wirklieb die Xuslubrung der Kaobtzügo kür den Winterdienst, jedoob unter

àisdelmung derselben bis und ab Denk und mit einer verbesserten Kabrordnung, nämlieb ^llriob ab 8.45 Abends, Denk

an 6.— Borgens, Denk ab 12.M blaobts, ^üriob an 9.4» Vorinittags. Ilienaek kam kür die Kordostbab» nur sin

neuer /ug auk der Ltrseko krugg-^arau und kein eigentlieber Kaolitdionst mobr in Krage, und wir verziokteton daker

auk eine Dntsokädigungskorderung kür den kraglivken ^ug im Winterdienst. ^us der Kübrung der Kaolit-

züge vom 25. duli bis 15. Oktober sind der blordostbalin und Osntralbabn Dr. 29,721. — etkektive àlebrkosten

entstanden. Die bszüglioken Kostenroobnungon wurden mit den Kre«>uonznaokwo!sen dem Dundssratk oingsroiebt, mit

der Erklärung, man wolle, bevor mau den 8okutz der Ooriobto anrufe, ilm um noobmaligg Krwägung der ^ngelegenbeit

ersuvben, indem man »iebt annebmon könne, dass der kundesratb au dsr unbedingten ^Iilobnung der Kntsobädigung

kür die dieskälligen Koste» lestbalton werde, zu welober ilm, ganz abgessben von den keobtsgründen, liüeksiebten

dsr Dilligkeit bestimmen dürften. Hierauf babon «lie genannten kabnverwaltungeu noeb keine Antwort orbalten.

kevor der im vorjäbrigon Oeseliäktsberiobt besproobene I'rozoss mit dem Kunde betreffend Krsatz der Kosten

kür «lie separate Kübrung des 8t. Daller 8obnoIIzugos spruebreik geworden war, liatte sieb der neue Konflikt mit dem

Kunde betreffend die 1 ragung der Kosten der Kaobtzüge entwiekelt. Wir bielten es kür zwevkmässig, «lass

die den beiden Krozessen gomoinsame grundsätzlielie Krage, inwiefern der kund kür vom kundesratbe geforderte, über die

konzessionsgeinässen I'tliebton einer kaknunternsbinung binausgeben«ls Kabrloistungen ersatzplliobtig erklärt werden

könne, niobt bei dem — einen relativ geringen 8treitwortb betreibenden — I'rozesso über «Isn 8t. Daller 8o>mvIIzug,

sondern bei dem finanziell viel wioktigern I'rozesso über die Kaoktzüge erstmals zum Kntsoboido gelange, uni so inelir,
als bei lotzterm krozosse nooli andere Verwaltungen betkeiligt sind. Wir entsoblossen uns daker, jenen I'rozess fallen

zu lassen, niobt obne dem sobweizeriseben kundesgeriobte und dem kundesratbe von den Oründon, die uns zu

diesem Verziobte bestimmt batten, Kenntnis» zu geben, um dadurob etwaigen unriobtigen Deutungen unserer Knt-

soldisssung vorzubeugen.

Im dabre 1882 Indien siob die Oomeindrätbv ^usssrsibl und Wiodikon an den kundesratb mit dem kegoliren
gewendet, dass die Kordostbabn, gestützt auf ^Vrt. 14 des kun«Iesgosotzss über kau und kotrieb von Kisonbalme»

vom 23. Dezember 1372, zur Anlage und Kinriobtung einer 8tation u s s o r s i I> I - W i e d i k o n verbalten

werde, wogegen siob die beiden Oemeinden zu angemessenen Deistungon zuin Voraus bereit erklärten. Oegsnüber
diesem kegvbien nalim diesseitige Vorwaltung den 8tandpunkt ein: Die Kinsolialtung einer neuen 8tation auf der

linksukrigen ^üriobseobabn zwiseben ^Uriob und Kngo erfordere einen bedeutenden Kapital- und einen bleibende»

erbebliobon ^ins- und kotriobsaukwand, weloliom keine ülobreinnabmen gegenüber stoben, da die neue 8tat!on ibren
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Verkehr nur den Stationen Zürich und Enge entlehnen und selbst keinen neuen Verkehr eröffnen werde. Die

Vortheile, die mit der Benutzung des Centraigüterbahnhofes Zürich für den Güterverkehr verbunden seien, wiegen alle

übrigen von der neuen Station erhofften Bequemlichkeiten auf, und es werde durch die Einschaltung einer solchen

der Gross- und Fernverkehr des Platzes Zürich entschieden erschwert. Eine Station Aussersihl-Wiedikon sei somit

kein ßedürfniss, und es finde der Art. 14 des Eisenbahngesetzes im vorliegenden Falle keine Anwendung; sollte der

Nordostbahn die Anlage einer solchen dennoch aufgezwungen werden, so verlange sie Ersatz der Erstellungs-, sowie

der jährlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten ; weil sodann aus der Einschiebung einer neuen Station zwischen Zürich

und Enge die Verlegung einer Verkehrsquote von Zürich auf Aussersihl und ein daheriger Einnahmenausfall resultire,

so verlange die Nordostbahn für diese Station wenigstens im Verkehre nach und von dem linken Seeufer die Bewilligung

der Taxen für Zürich. Der Bundesrath ordnete hierauf die Erhebung einer Expertise über die Frage an, ob die

Anlage einer solchen Station Bedürfniss sei. Das Gutachten lautete gegen unser Erwarten für die Petenten günstig.

In der Vernehmlassung auf das ihnen mitgetheilto Gutachten gaben die Gemeindräthe unter Ratifikationsvorbehalt

der Gemeinden die Erklärung ab : derjenige von Anssersihl, dass der Beitrag von Fr. 25,000 bloss unter der Bedingung

anerboten werde, dass die Station auf die innere Seite plazirt werde ; derjenige von Wiedikon, dass eine Subvention

von Fr. 20,000—25,000 nur beabsichtigt sei, wenn die Station auf der äusseren Seite der Bahnlinie angelegt werde.

Der Bundesrath verlangte dann eine bindende Erklärung betreffend die finanzielle Betheiligung der Gemeinden, worauf

die Gemeindeversammlung Wiedikon eine Subvention in der angegebenen Höhe unter verklausulirten, für die Nordostbahn

ganz unannehmbaren Bedingungen beschloss, während die Gemeindeversammlung Aussersihl beschloss, auf die

Frage der Subventionirung nicht einzutreten, vielmehr den Bundesrath zu ersuchen, auf Grund des Expertengutachtens

über das Bedürfniss und die Lage der Station zu entscheiden. Trotz dieser ablehnenden Haltung der botheiligten

Gemeinden trug der Bundesrath kein Bedenken, die Nordostbahn zur Erstellung einer Station Aussersihl-Wiedikon

finden Personen- und Gepäckverkehr anzuhalten, ihr anheim gebend, „gegen die interessirten Gemeinden diejenigen

Ansprüche auf Betheiligung an den Kosten der neuen Station geltend zu machen, zu welchen sie die von den

„Gemeinden im Laufe des Verfahrens abgegebenen Erklärungen berechtigen mögen"! Über das Emplacement der

Station und die Taxfrage werde der Bundesrath entscheiden, nachdem die Nordostbahn hierüber die nöthigen

Vorlagen gemacht haben werde.

Wie wir schon in unserm vorjährigen Berichte mittheilen konnten, hat der schweizerische Bundesrath zur Prüfung

der ihm von uns eingereichten Berechnungen über die muthmasslichen Ergebnisse der verschiedenen Moratoriums-
M

lin ion eine Kommission von drei Experten ernannt. Es wurden mit dieser Aufgabe betraut die Herren Ingenieure

G. Koller und M. Buri, nebst Herrn Jules Grandjean, früherem Mitglied der Direktion der Jura-Bern-Luzern-Bahn,

und es haben dieselben in einem vom 10. August 1880 datirten Gutachten dem schweizerischen Post- und

Eisenbahndepartement das Resultat ihrer Arbeiten eingereicht. Wenn die Ziffern, zu welchen sie dabei gelangt sind, auch

mehr oder weniger von denen, die wir gefunden haben, abweichen, so sind die Differenzen doch nicht bedeutender,

als dies durch die Schwierigkeit und Unsicherheit einer solchen Rechnung überhaupt erklärlich ist. Das Letztere

gilt namentlich für die Berechnung der Betriebseinnahmen, und es dürfte nicht schwer fallen, Beispiele von

Rentabilitätsberechnungen neuer Linien anzuführen, deren Voraussagen durch die wirklichen Einnahmen bei Weitem nicht erreicht

wurden. Nichtsdestoweniger sind wir von der Gewissenhaftigkeit, mit welcher die Experten gearbeitet haben,

überzeugt.

Nachdem das Gutachten in die Hände des Bundesrates gelangt war, erhielten wir durch den Vorsteher

des Eisenbahndepartements zuerst am 2. Oktobor 188G auf mündlichem Wege die Mittheilung, dass die Frage

der Moratorien im Bundesrate wahrscheinlich mit dem Gedanken des Rückkaufs der Nordostbahn werde in
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Verkekr nur den Ltationen ?>üriob und Doge ontlolnion und selbst keinen neuen Verkobr erötknen werde. Die Vor-

tbeilo, die mit dor Lonutxung des Oontralgütorbabnbokes /ürio.b für don Olltorverkelir verbunden seien, wiegen alle

übrigen von der neuen Ltation erliotkten Loczuemliobkoiten auk, und es werde duroli die Kinsobaltung einer soloben

der Dross- und Kernverkebr des Dlatxes Abrieb entsobieden orsoliwert. Id ine Ltation àssersibl-Wiedikon sei somit

kein Ledürkniss, und es linde der ^rt. 14 des Kisonbabngesetxos im vorliegenden Kalle keine Anwendung; sollte der

Kordostbabn die Vnlago einer soloben dennoob aukgexwungvn worden, so verlange sie Krsatx der Krstsllungs-, sowie

der jäbrliokon Lotriebs- und Dnterbaltungskoston ; weil sodann aus der Kinsobiebung einer neuen Ltation xwiseben Abrieb

und Kngo die Verlegung einer Verkebrs^uoto von buried uuk Vussersibl und ein dalierigsr Kinnabmonauskall rssultiro,

so Vl^rlango die Kordostbakn kür diese Ltation wenigstens im Vorkobre »aoli und von dem linken Leeukvr die Lowilligung
der Vaxon kür Abrieb. Der Lundosratb ordnete bierauk die Krbebung einer Expertise über die Krage an, ob die

Vnlage einer solelien Ltation Ledürkniss sei. Das Dutaebtvn lautete gegen unser Krwarten kür die Geteilten günstig.

In der Vernobmlassung auf das ilioon mitgetbeilte Dutaobten gaben die Demeindrätbe unter Latikikativnsvorbebalt

der Demeinden die Krklärung ab: derjenige von àssersibl, dass dor Leitrag von Kr. 25,01X1 bloss unter der Ledingung

anerboten werde, dass die Station auk die innere Leite plaxirt werde; derjenige von Wiedikon, dass eine Lubvontion

von Kr. 20,000—25,000 nur boabsiobtigt sei, wenn die Ltation auk der äusseren Leite der Labnlinie angelegt werde.

Der Iliindosratb verlangte dann eine bindende Krklärung betretend die llnanxiollö Letlieiligung der Demeinden, worauk

die (Zemeiinlevorsammlung Wiedikon eine Lubvention in der angegebenen Höbe unter vorklausulirten, kür die Kordost-

babn ganx unannslmibaren Ledingungon besoliloss, wälirend die Domoindeversammlung Vussersibl besokloss, auk die

k'rage der Lubvvntionirung niolit einxutrvton, vielmebr den Lundosratb xu ersueben, auk Drund des Kxpertengutaobtens

über das Ledürkniss und die Lage der Ltatio» xu entsobeiden. Vrotx dieser ablebnenden blaltung der betlieiligten

(Zsmoindon trug der Lundosratb kein Ledenken, die Kordostbabn xur Krstellung einer Station ^ussersibl-Wiodikon kür

den Personen- und Depäokvorkebr anxubalten, ibr anbeim gebend, „gegen die interessirten (Gemeinden diejenigen .-Vn-

„sprüeko auk Lotbeiligung an den Koston der neuen Ltation geltend xu maolren, xu wslebon sie die von den

„Demeindon im Lauke des Vertäbrens abgegebenen Krklärungvn bereobtigen mögen"! Über das Kmplaosment der

Ltation und die Vax krage werde der Lundosratb entsobeiden, naobdem die Kordostbabii bierllber die nütkigen Vor-

lagen gemaobt babon werde.

Wie wir sobon in unserm vorjäbrigen Leriobto mittboilen konnten, bat der sobwoixerisobe Lundesratb xur Drükung

der ilmi von uns oingereioliton Leroobnungen über die mntlnnassliolion Krgobnisso der versobiedenen Moratoriums-
I in ion eine Kommission von drei Kxperten ernannt. Ils wurden mit dieser Ausgabe betraut die Herren Ingenieure

D. Koller und HI. Luri, nebst Herrn .lulos Drandjean, krübsrom rVIitgliod der Direktion der dura-Lern-Luxern-Labn,

und es baben dieselben in einem vom 10. August 188l! datirtvn Dutaobten dem sobweixerisoben Dost- und Kissnbabn-

département das Resultat ikror Arbeiten eingereiobt. Wenn die Ziffern, xu wslobsn sie dabei gelangt sind, auoli

mebr oder weniger von denen, die wir gefunden baben, abwsioben, so sind die Ditkorenxsn dook niobt bedeutender,

als dies du rob die Lobwierigkeit und Dnsioberbeit einer soloben Iteobnung überbaupt erklärlioli ist. Das Letxtsro

gilt namentliob kür die Leroebnung der Letriebseinnalimen, und es dllrkto niobt sobwor fallen, Loispiele von Rentabilitäts-

bersobnungen neuer Linie» anxukübren, deren Voraussagen dnrob die wirklivlien Kinnabmen bei Weitem niobt erreiobt

wurden. Kiobtsdestoweniger sind wir von der Dowissenbaktigkoit, mit welober die Kxperten gearbeitet babon,

überxeugt.

Kaolidem das Dutaobton in die Hände des Lundesratbes gelangt war, srbielten wir duroli den Vorstebsr

des Kisenbabndepartoments xuerst am 2. Oktober 188<l auk mündliobem Woge die Aittboilung, dass die Krage

der Moratorien im Lundesratlie wabrsolieinlioli mit dem Dedanken des It ü ok k a u ks der Kordostbalm werde in
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Verbindung gebracht worden, und mit Schreiben des Bundesrates vom 5. November wurde uns offiziell angezeigt, dass

die hohe Behörde beschlossen habe, vor Abgabe ihres Entscheides in der Angelegenheit der Moratoriumslinien die Frage

eines Rückkaufs der Nordostbahn durch den Bund in Beratung zu ziehen, und dass zu diesem Zwecke eine Delegation

von drei ihrer Mitglieder ermächtigt worden sei, mit uns sich hierüber ins Benehmen zu setzen. Dieser Anzeige folgte

eine Einladung zur Konferenz auf dem Fusse nach. Eine zuerst auf den 10. November beabsichtigte Sitzung derselben

wurde auf den 13. November verschoben, nachdem die Direktion den Wunsch geäussert hatte, vorher den Verwaltungsrath

der Nordostbahn um Vollmacht zu den Unterhandlungen anzugehen. Diese Vollmacht wurde von letzterem in der

Sitzung vom 11. November ertheilt, und zugleich eine Kommission von fünf Mitgliedern bezeichnet, welche gemeinsam mit

der Direktion die erforderlichen Schlussnahmen zu berathen habe, alles jedoch unter Vorbehalt der Ratifikation des

Verwaltungsrathes und der Generalversammlung der Aktionäre, und in der Meinung, dass zum Abschlüsse eines

Kaufvertrages nur Hand zu bieten sei, wenn gleichzeitig die Angelegenheit der ßaumoratorien ihre definitive Erledigung

im Sinne einer gänzlichen Liberirung der Nordostbahn von ihren Bauverpflichtungen finde.

Die Direktion, in Verbindung mit der erwähnten Kommission, ernannte nun eine Delegation von vier

Mitgliedern zur Führung der mündlichen Unterhandlung, und die daherige Besprechung fand am 13. November in

Bern statt. Von Seite des Bundesrates wohnten derselben bei die Herren Welti und Hammer, und es wurde der

hierseitigen Abordnung eröffnet, die sich widerstreitenden Interessen der Nordostbalm und der Moratoriumsgegenden

seien am Besten durch den Bund zu versöhnen und zwar auf dem Wege des Rückkaufs. Der Bund wolle dabei

kein Geschäft machen, könne aber auch keine Baupflicht übernehmen, sondern wünsche, dass den Komites billige

Propositionen gemacht werden. Die Unterhandlungen darüber sollten gleichzeitig mit denen über den Kaufpreis der

Nordostbahn geführt werden.

Die hierseitige Delegation theilte den Beschluss des Verwaltungsrathes mit, wonach die Nordostbahn von den

Bauverpflichtungen gänzlich liberirt sein müsse, bevor sie in Kaufverbandlungen eintreten könne. Eine Besprechung

des Kaufpreises halte sie daher zur Zeit nicht für opportun.

Man einigte sich schliesslich darüber, dass von Seite des Bundesrates mit den Komites unterhandelt werde,

und dass die Nordostbahn sich inzwischen über den Kaufpreis schlüssig machen und ein Verzeichnis der Kaufobjekte
aufstellen solle.

Da die ferneren Verhandlungen nicht mehr ins Berichtsjahr, sondern ins laufende Jahr fallen, so könnten

wir hier abbrechen; wir glauben aber den Wünschen unserer Aktionäre zu entsprechen, wenn wir noch einige

weitere Mittheilungen folgen lassen.

Nachdem die bundesräthliche Delegation die Abgeordneten der Komites der Reihe nach zu Verhandlungen
nach Bern eingeladen hatte, gaben die meisten der letztern im Laufe des Monats Januar schriftliche Erklärungen an

Herrn Bundesrath Welti, Vorstand des schweizerischen 1'ost- und Eisenbalmdepartements, ab, die wir hier wörtlich

folgen lassen:

1. Komite für Begründung einer rechtsufrigen Zürichseebahn (26. Januar 1887).

„Auf Ihre Einladung hin geben wir Ihnen untenstehend unter Ratifikationsvorhehalt seitens unserer

Gosellschaftsorgane und der betheiligten Landesgegend die allgemeine Umschreibung der Anforderungen, an welchen

das Komite für Begründung einer rechtsufrigen Zürich seebahn festhalten müsste, falls der Bund

den Rückkauf der Eisenbahnlinien der Schweizerischen Nordostbahn bewerkstelligen und damit gleichzeitig auch

die — reduzirten — Verpflichtungen dieser Gesellschaft bezüglich der sogenannten Moratoriumslinien zu eigener

Erfüllung übernehmen würde:
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Verbindung gebracht worden, lind init Lcbrsiben dos Dundesratbos vom 5. Kovomber wurde uns offiziell angezeigt, dass

dio bobe Debörds beschlossen habe, vor Abgabe ihres Lntscboides in dor Vngolegenlioit dor Moratoriumsliuion die Krage

einos Rückkaufs dor Kordostbakn durch don Dund in Doratbung zu ziehen, und dass zu diesem Lwecke eine Delegation

von drei iiiror Mitglieder ermächtigt worden sei, mit uns sieb hierüber ins Denekmen zu sotten. Dieser .Vn/oigo folgte

eine Einladung zur Konferenz auf dem Kusse nach. Lins Zuerst auf den KZ. Kovsmbsr beabsichtigte Litzung derselben

wurde auf den 13. November verschoben, nachdem die Direktion den Wunsch goüussort hatte, vorher den Verwaltungsrath

der Kordostbalm um Vollmaclit au don Dnterhandlungon anzugehen. Diese Vollmacht wurde von letzterem in der

Litzung vom 1l. November ertheilt, und Zugleich eine Kommission von tunk Mitgliedern bezeichnet, wolclie gemeinsam mit

der Direktion die erforderlichen Lcblussnabmen zu berathen habe, alles jedoch unter Vorbehalt der Ratifikation dos

Verwaltungsratbss und der (ZenoralVersammlung der Aktionäre, und in der Meinung, dass /um Abschlüsse eines

Kaufvertrages nur Hand zu bieten sei, wenn gleichzeitig die Vngelegenboit der Dsumoratarien ihre dokinitive Lrledigung

im Linns einer gänzlichen Diborirung der Kordostbakn von ihren Dauverptlicbtungen bnde.

Die Direktion, in Verbindung mit der erwähnten Kominission, ernannte nun eine Delegation von vier

Mitgliedern zur Kübrung der mündlichen Unterhandlung, und die daberige Desprocbung fand am >3. Kovember in

Lern statt. Von Leite des Dundesratbes wohnten derselben bei die Herren VVelti und Kammer, und es wurde der

bierseitigon Abordnung eröffnet, die sieb widerstreitenden Interessen der Kordostbalm und der Moratoriumsgogonden

seien am Dosten durch den Dund zu versöhnen und zwar suk dem Woge dos Rückkaufs. Der Dund wolle dabei

kein Desckäkt machen, könne aber auck keine Daupgicbt übernehmen, sondern wünsche, dass den Komites billige

Rrupositionon goniaclit worden. Die Dnterbandlungen darüber sollten gleichzeitig mit denen über den Kaufpreis der

Kordostbabn geführt werden.

Die biersoitigs Delegation theilte den Descbluss dos Verwaltungsrathes mit, wonach die Kordostbab» von den

Dauverptlicbtungen gänzlich liberirt sein müsse, bevor sie in Kaukvorbaudlungen eintreten könne. Line Desprscbung

des Kaufpreises Imite sie daher zur Leit nicht für opportun.

Man einigte sieb schliesslich darüber, dass von Leite des Dundesratbos mit den Komites unterhandelt werde,

und dass die Kordostbabn sieb inzwischen über den Kaufpreis schlüssig machen und ein Verzeichnis» der Kaufobjekte
aufstellen solle.

Da die ferneren Verhandlungen nicht mehr ins Dericbtsjabr, sondern ins laufende dalir fallen, so könnten

wir hier abbrechen; wir glauben aber den Wünschen unserer Aktionäre zu entsprechen, wenn wir noch einige

weitere Mittheilungen folgen lassen.

Kaclidsm die bundesräthlicbo Delegation die Abgeordneten der Komites der Reibe nach zu Verhandlungen
nach Dein eingeladen hatte, gaben die meisten der letztern im Laufe des Monats danuar schriftliche Lrklärungo» an

Dorrn Dundesratb VVelti, Vorstand dos schweizerischen Rost- und Lisenbalmdepartements, ab, die wir hier wörtlich

folgen lassen:

1. Komite kür Dogrllndung einer rechtsufrigen Lüricbsoobahn (26. danuar 1887).

„àk Ibre Umladung bin geben wir Ihnen untenstehend unter liatifikationsvorbobalt seitens unserer

Dosellschaftsorganö und der hotboiligten Landosgegend die allgemeine Umschreibung dor Viilorderungon, au welchen

das Komite kür Degründung einer rechtsufrigen Lüriclisoebahn festhalten müsste, falls der Dund

den Rückkauf der Kisonbabnlinien der Lcbweizeriscben Kordostbalm bewerkstelligen und damit gleichzeitig auch

die — reduzirten — Verpflichtungen dieser Gesellschaft bezüglich der sogenannten Moratoriumslinion zu eigener

Lrfllllung übernehmen würde:
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I. Erstellung und Betrieb einer rechtsufrigen Zürichseobahn nacb Massgabe der Konzessionsbestimmungen

und nacb Massgabe des Vertrages zwischen der Nordostbahngesellschaft und dem Komite für Begründung

einer rechtsufrigen Zürichseebahn betreffend den Bau und Betrieb dieser Linie, vom 5./30. Juni 1873,

und zwar in der Meinung,

dass der Bau der Strecke Stadelhofen bis Bahnhof Rappersweil mit einer Trajekteinrichtung zwischen

der Station Tiefenbrunnon und der Station Wollishofen für die Ermöglichung eines durchgehenden

Güterverkehrs sofort nach erfolgtem Rückkauf der Nordostbahn durch den Bund in Angriff genommen
und innert noch zu vereinbarender Frist dem Betriebe übergeben werde, und

dass für die Erstellung des Verbindungsstückes Stadelhofen bis Bahnhof Zürich Frist eingeräumt

wird bis nach Ablauf von 15 Jahren, vom Zeitpunkt des erfolgten Rückkaufes durch den Bund

an gerechnet.

II. Vorbehalten bleibt die Verständigung über spezielle Fragen, wie z. B. Wahl des definitiven Trace der

Balm, Subventionen der Landesgegend etc.

III. Für die Dauer des Provisoriums sollen für den Betrieb der Bahnstrecke Stadelhofen-Rappersweil folgende

Grundsätze zur Anwendung kommen:

a) Besorgung des Güterverkehrs zil gleichen Taxen und Bedingungen, wie wenn die Bahn bereits

fertig gebaut, und zwar das Verbindungsstück Stadelhofen-Bahnhof nach dem schon genehmigten Trace

erstellt wäre, d. h. gemäss den für dieses Trace sich ergebenden Tarifen, ohne Zuschlagstaxe.

Völlige Gleichstellung der rechtsufrigen Stationen mit allen übrigen Stationen der Nordostbahn,

speziell mit denjenigen der linksufrigon Zürichseebahn mit Bezug auf Taxen, direkte Tarife mit
schweizerischen und ausländischen Stationen, Transportbedingungen etc. etc., namentlich auch bezüglich

der Lieferfristen.

b) Mit Bezug auf den Personenverkehr: Organisation eines genügenden und richtigen Trainway-

dienstes, sei es eines selbständigen oder eines solchen der Zürcher Tramwaygesellschaft, von der

Station Stadelhofen zum Bahnhof Zürich, zur Verbindung mit den korrespondirenden Zügen, bei

möglichst geringem Zeitverlust.

c) Gleichstellung des rechten Ufers mit dem linken, soweit dies die Verhältnisse gestatten, namentlich

wird verlangt:

Eine genügende Anzahl täglicher Züge, Anschluss an die im Bahnhof ein- und auslaufenden Früh-

und Spätzüge;

direkte Gepäckabfertigung nach Bahnhof Zürich und weiter;

Ausgabe von direkten Billeten nach allen bedeutenden Stationen der Schweiz;

Berechnung der Personentaxen nach den effektiven Distanzen.

Wie wir schon in der Besprechung mit Ihnen und den bundesräthlichen Delegirten vom 14. dies erklärten,

sollen diese Eröffnungen lediglich den Charakter eventueller Erklärungen haben. Wir halten in erster Linie auch dem

Bunde als eventuellem Riickkiiufer gegenüber an all den Rechten fest, wie diese sich aus den Verträgen mit der

Nordostbahngesellschaft betreffend den Bau und Betrieb einer rechtsufrigen Zürichseebahn ergeben. Dieser Standpunkt

soll aber keineswegs unsere Geneigtheit aussehliosson, mit Ihnen die Angelegenheit auch späterhin auf dem Wege

der Unterhandlungen weiter zu führen."

2

— 9 —

I. IllràllunF un<1 Ilotriol) oinor roolitsukri^on /?Uriol>8öobulm nuoli Uu88Aubs dor KonlZ088Ìon8l>ô8timmunFon

und nuoli Nus8-;u5o dsu Vortru^os üwiseliou der lilorilostdulinAossIIsoliukt und dem Xomits kür LsAründunA

sinsr reoktsukriFon ^uriolisookuilil lzotrolksnd den lluu und IZstrisb diouor ldinio, vom 5./30. duni 1873,

und ?wur in dor üloinuii^,
du88 dor kuu dor Ktroolis Ltudolliokon bis Ilulinbok I!lisi^>orswoiI mit oinsr l'ru^olitoinriolitunF zlwisobsn

dor Ktution 'I'iokeiduunnon und dor 8tution Wollisbokon kür dio IllrmöAliokunA oino8 duroliAskondon

(Zütorvorliolir8 8vkort nuob orkal^tom liüoliliuuk dor ^ordo8tbubn dureb don Iluiid in .-ViiAriik Aonommon

und innort nooki /.n voroinburondor I<'rÌ8t dom lkstriobs Ubsr^sbon words, und

du88 kür dis lllrstolluiiA ds8 VLrbin>IunAsstüoIik8 Ltudslboksn >N8 Lubnliok ^üriob k'rist oiiiAsriiumt
wird bis nuob ^bluuk von 15 .lubrsn, vom ^oitpunlct de8 erlösten Itüoliliuukss duroli don Lund

un Asroobnst.

II. Vorlioiiuiton bleibt d!o Vsr8tündi^uiiA über spo^iollo k'ruAon, w!o /. 13. Wubl dou dslinitivon 4'ruoo dor

Ijulin, 8ul>vsntioi>on dsr b>undos^öAvnd oto.

III. Ikür dis Ouusr dv8 I'rovisorium8 8ollon kür don llotriob dor llulinstroolio Ltudslbokon-Iìuppor8wsil kol^onds

Orundsüt^s ^ur l^nwendunF kommen:

IZosor^un^ do8 Oütsrverkolir8 2ü ^loiobon l'uxon und IZsdin^unAsn, wis wonn dio Lubn bsrsits

ksrtiA Asbuut, und /wur du8 VorbindunASstüoli Ltudollivkon-lZubnbok nuoli dom 8olion Aonoliini^tsn 'I'rueo

or8tollt würo, d. il. Aomüs8 don kür dio808 ikruoo 8Ìoli srAobsndsn 'kuriksn, oiino AusokluAstuxo.

VölliZs dloiobstvllunA dor roobtsukri^on Ltutionon mit ullon übri^so Ltutionon dor I^ordostbubn,

8pSi!îoi> mit don^oni^on dor Iillli8ukrÌA0ll ^üriobsoobubn mit lloiZUF uuk 'kuxon, dirolito düriio mit

sobwàoiisobso und uuslündisobon Ktationsn, ?ra»8portbödin^unF0n eto. oto., numontlioli uuoli bkZlüAliob

dor lnskorkriàn.

5) Nit lìo/.u^ uuk den l'orsononvsrliobr: dr^unisution oino8 xonü^ondsn und rioilti^sn d'rlunwu)'-

dio»8to8, 8SÌ 08 oino8 8oIbstûndÌFgi> odor 0ÌNL8 8olollon dor ^ürelisr d'rumwuzlA08oll8cbàkt, von dor

Ltution Ltudolliokvn iuiili Lubnbok /üriob, v.ur VvrbinduiiA mit don liorrsspondirsndsn XÜAgn, bei

mö^lioli8t AorinMM /oitvoriust.

o) <ZIo!oll8toIIu»A dou roobtsn ldksrs mit dom linken, 8owoit diou dio VoriiûItnÌ88o ^sstuttsn, numontlioli

wird voiiunAt:

Lins ASnÜAvndo /in/ubl tu^liobor /.ü-^o, ^nsol>Iu88 un dis im Iiuiinilok sin- und uusluukondsn krüb-
und LpàllAk;
dirolito OoMoIiui>korti^unA nuob Ilullnllok /ürioii und wsitsr;
lVll8<^ui>o von dirolito» I5illotsn nuoli ullon liodoutonden Ltutionon dsr Loliwsi/. ;

Ilorsolinun^ dor l^vrsonontuxon nuoli don olloktivon Distun^sn.

Wie. wir sokon in dsr kosproobunA mit Ibns» und den bundssrütbliobsn Dolomiten vom 14. dio8 srklürton,

8vllon dio8ö IZrötiüliil^on lodi^Iioll ds» dliurulitor svontuollsr lürlilüruii^en liudsn. Wir liultsn in sr8tor lunio uuoli dsm

Hunds u>8 svontuollom liüoliliüukor ^oASNübor un ull dsn lìoslitsn kk8t, wio diouo uioü uuu don VsrtrÜAon mit dsr

lüordo8tl>uIlNA08sIl8oliukt liötrolksnd don lluu und IZotriod sinsr rsolàukriAon /üriolisooüulln orAstlsn. 1)io8or Ltundpunlit

soll ubor Iisins8woA8 unsers kisnoiAtlioit uu88ol>lio8son, mit Ilinsn dio ^n^elkAonlioit uuod 8pütsrliin uuk dem WsAö

dor IlotorliundlunAsn woitor ?u külircn."

2
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Initiativ-Komite für eine Eisenbahn Eglisau-Sc haffhau sen (29. Januar 1887).

„Die Delegation des Initiativkomite für die nordostbahnliche Moratoriumslinie Egli sau - Sch affh aus en

bestehend aus den Herren Regierungsrath Nägeli in Zürich, Nationalrath Scheuchzer in Bülach, Bezirksrath Siegrist

in Rafz und Regierungsrath Moser-Ott in Schaffhausen, welche am 20. d. M. zu einer Konferenz mit den Herren

Bundesräthen Welti, Ruchonnet und Hammer behufs mündlicher Besprechung über die fragliche Moratoriumslinie

eingeladen worden ist, beehrt sich anmit, dem Yerlangen, die gestellten Begehren schriftlich einzugeben, in

Folgendem nachzukommen :

„Es ist uns von unserm grössern Komite die Instruktion geworden, auf dem Begehren der Ausführung

„des mit der Nordostbahn unterm 7. November 1873 abgeschlossenen Vertrages zu beharren. Das Komite

„hält dafür, dass die im Moratoriumsvertrage vom 1. Juni 1877 vorgesehene Erstarkung der Nordostbahn

„eingetreten, und letztere somit anzuhalten ist, die bezüglichen Verpflichtungen successiv zu erfüllen."

Diese von uns gestellte Forderung ist der bestimmte Ausdruck der uns von unserm grössern Komite

ertheilten Instruktion.

Im Übrigen verweisen wir auf unser Expose vom 28. Januar 1886, das wir am 26. April v. J. an Herrn

Ingenieur Koller zu Händen der bundesräthlich angeordneten Dreierkommission eingegeben baben."

III. Ve rwaltungsrath der Eisenbahngesellschaft Etzweilen-Schaffhausen (2. tyezember 1886).

„Der Verwaltungsrath der Eisenbahngesellschaft Etzweilen- Sc h a ffhausen, nach Anhörung des Berichtes

seiner Abgeordneten, der Herren Regierungspräsident Vogler in Frauenfeld, Dr. llanhart in Diessenhofon und

Bankpräsident Habicht-Oechslin in Schaffhausen, über die am 22. November 1886 im Bundesrathshause in Bern

abgehaltene Konferenz mit der bundesräthlichen Delegation, und zwar den Herren Bundesräthen Welti, Ruchonnet

und Hammer, betreffend die Moratoriumslinie Etzwoilen-Schaffhausen,

in Bestätigung der in genannter Konferenz durch die herwärtigen Abgeordneten an die bundesräthliche

Delegation ausgesprochenen Bereitwilligkeit, zur Auslösung der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft von der

Bauverpflichtung der Eisenbahnlinie Etzweilen-Schaffhausen und zur vollständigen Aufhebung der s. Z.

abgeschlossenen, heute noch zu Kraft bestehenden Verträge zwischen dem Gründungskomite der genannten

Eisenbahnlinie und der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft Hand zu bieten,

erklärt hiemit heute schriftlich zu Händen der genannten bundesräthlichen Delegation:

„I-
Wir erklären uns bereit, die Schweizerische Nordostbahngesellschaft von den in den Verträgen vom 13. Januar 1873,

15. Februar 1873, 28. Juni 1873 und 29. Dezember 1874 zwischen dem Gründungskomite Etzweilen-Schaffhausen

und der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft ausgesprochenen und präzisirten, in den, unter bundcsräthlicher Leitung

zum Abschlüsse eines Baumoratoriums für die Nordostbahngesellschaft am 3. und 4. Mai und 1. Juni 1877 in Bern

stattgefundenen Konferenzen zwischen Abgeordneten der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft und Abgeordneten der

Eisenbahngesellschaft Etzweilen-Schaffhausen und Vertretern der Regierungen der Kantone Thurgau und Schaffhausen

neuerdings bestätigten Bauverpflichtungen vollständig zu entbinden unter folgenden Bedingungen:
1. Sämmtliche erworbenen Rechte und Konzessionen der Eisenbahngesellschaft Etzweilen-Schaffhausen gehen

an die, nach Austritt der Nordostbahngesellschaft, verbleibende Eisenbahngesellschaft Etzweilen-(Feuerthalen)-Schaff-
hausen über.

2. Die Nordostbahngesellschaft überlässt der Eisenbahngesellschaft Etzwcilen - Schaffhausen sämmtliche

vorhandene, in den Archiven der Nordostbahn liegende oder sonst in ihrem Besitze befindlichen Pläne und

Berechnungen sammt Berichten, welche auf den Bau dieser Linie Bezug haben, und zwar unentgeltlich.
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II. Initiativ-Komits kür sins Kisenbabn Kglisau-Lebakkbaussn (29. danuar 1887).

51)iu Delegation des Initiativkomits kür die nordostbabnliebo Noratoriumslinio Kgli sau - Lob akkb aus on

bestobond ans den llerron Regierungsratb Vägsli in ^iiriob, Kationalratb Lebeuok?or in DUIaob, De?irksratb Liegrist

in lîak? nnd lîegisrungsratb àloser-Dtt in Lobakkbausen, weloko am 20. d. àl. ?u einer Konteren? mit den Herren

Dundosrätben IVelti, Kuobonnet und Hammer delinks mündlieder Despreobung üder die kragliods ^loratoriumslinie

eingeladen worden ist, deedrt sied anmit, dem Verlangen, die gestellten Dogobren soliriktliob ein?ugeben, in

folgendem naob?ukon>men:

„Ks ist uns von unserm grössern Konnte die Instruktion geworden, auk dem Degebren der ^uskübrung

„dos mit der Kordostbabn uutorm 7. November 1873 adgosolilossenen Vertrages ?u dsdarron. Das Koniite

„bält dakür, dass die im Noratoriumsvertrago vom 1. duni 1877 vorgesodene Krstarkung der Nordostbabn

„eingetreten, und letztere somit an?ubaltsn ist, die bo?ügliol>en Verptliebtungon suoeessiv ?u erküllen."

Diese von uns gestellte Forderung ist der bestimmte ^usdruok der uns von unserm grössern Komite

ertdeiltkn Instruktion.

Im Übrigen verweisen wir ank unser Kxposo vom 28. danuar 1886, das wir am 26. Vpril v. d. an Herrn

Ingenieur Koller ?u Handen der bundesrätblioli angeordneten Dreierkommission eingegeben baden."

III. Ver waltungsratb der Kisonbabngosellsobakt Kt? weil en - Lobakkb au son (2. l^o?embor 1836).

„Der Verwaltungsratb der Kisonbakngosellsebakt Kt?weilen-Leb a kk bauson, naoli àbôrung dos Derielitos

seiner Abgeordneten, der Herren Regierungspräsident Vogler in Drauenkeld, Dr. llanbart in Diessenlioken und

Dankpräsidont Dabiobt-Deebslin in Lebakkbausen, über die am 22. November 1836 im Dundosratbsbause in Lern

akgebaltens Kontoren? mit der bundesrätblieben Delegation, und ?war den Herren Dundosrätben ^Velti, Ruobonnot

und Hammer, betrotkend die Noratoriumslinio Rt?woilon-Lobakkliauson,

in Destätigung der in genannter Konksron? dureb die borwärtigon Abgeordneten an die bundosrätbliebe

Delegation ausgosproobenen Doreitwilligkoit, ?ur Auslösung der 8ebwoi?er!sebgn Nordostbalmgesollsobakt von der

Dauverplliebtung der Kisenbabnlinie Kt?weilon-8ebakkbauson und ?ur vollständigen Vukbobung der s.

abgeseblossenon, beute noeb ?u Krakt bestobendo» Verträge ?wiseben dem Drllndungskomite der genannten

Kisenbabnlinie und der 8ebwoi?eriseben Nordostbabngosellseliakt Hand ?u bieten,

erklärt biomit beute svbriktlieb ?u Handen der genannten bundesrätblieben Delegation:

rl-
IVir erklären uns bereit, dioLobwki?orisobeNordostbabngosoIlsobakt von den in do» Verträgen vom 13. danuar 1873,

15. Kobruar 1873, 23. duni 1873 und 29. Do?ombor 1874 ?wisel>LN dem Drümlungskomits Kt?woilen-8oliaKbausou

und der 8okwoi?orisoken Nordostbabngesollsebakt ausgosproobenen und prä?isirton, in den, unter bundosrätblieber Deitung

?um /Vbseblusso eines Daumoratoriums kür die Nordostbabngosellsobakt am 3. und 4. Vai und I. duni 1877 in Dorn

stattgekundoneo Konkeren?on ?wiseben Abgeordneten der 8ebwoi?erisebon Nordostbabngosellsobakt und Abgeordneten der

Kisenbabngesellsvbakt Dt?woden-8ebatl bausen und Vertretern der Regierungen der Kantono 'Iburgau und Lobatkbausen

neuerdings bestätigten Dauvorpkliobtungen vollständig ?u entbinden unter folgenden Dedingungen:
1. Lämmtliebe erworbenen Reobto und Kon?essioneu der Risonbabogosellsobakt Kt?weilen-Lebatkbauson golien

an die, naeb Austritt der Nordostbabngesellsokakt, verbleibende Kisenbabngesellsebakt Kt?weiIon-(KouortbaIen)-8okukt-

bausen über.

2. Die Nordostbabngesellsobakt überlässt der Kisenbabugesellsobakt Kt?weilon » Lebatkbausen sämmtliobe

vorkandono, in den ^.rvbiven der Nordostbabn liegende oder sonst in ibrom Desit?o betlndlioben Rläne und

Doreebnungeo sammt Deriebten, welebe ank den Dau dieser I-inie De?ug babon, und ?war unontgoltlieb.
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3. Die Schweizerische Nordostbahngesellsehaft übernimmt sämmtliche bis zum Abschlüsse eines Auslösungsvertrages

ergangene und ergehende Kosten und Auslagen, die Eisenbahnunternehmung Etzweilen-Schaffhausen betreffend,

wie sie in den Büchern der Nordostbahn zu Lasten der Unternehmung gebucht sind und sowohl an ihre Angestellten, als

an das Gründungskomite und den Verwaltungsrath Etzweilen-Schaft'hausen verausgabt wurden, auf sich, ohne

Rückentschädigung.
4. Der Verwaltungsrath Etzweilen-Schaff'hausen übernimmt zu Lasten seiner Unternehmung seine sämmtlichen

eigenen, seit dem Tage der letzten Zahlung durch die Nordostbahngesellschaft, ihm erwachsenen Kosten.

5. Die Nordostbahn gewährt der Eisenbahngesellschaft Etzweilen-Schaffhauson die freie Mitbenutzung des

Bahnhofes Etzweilen und des vom Mooshölzli-Ecke bis in den Bahnhof Etzweilen führenden, zirka 1,6 Kilometer

langen Stückes Bahnlinie des Bahnstückes Stammheim-Etzweilen unentgeltlich und ohne Einkaufstaxe, immerhin aber

in der Meinung, dass die durch Einführung der Linie Etzweilen-Feuerthalen-Schaffhauscn erforderlichen besondern

baulichen Auslagen von der letztern Unternehmung zu tragen wären, sowie dieselbe dasjenige Personal, welches

speziell in Folge Einführung dieser Linie angestellt werden muss, zu bezahlen hat. Ebenso partizipirt die Linie

Etzweilen-Feuerthalen-Schaffhausen, vom Tage des Betriebes an, an den Einlagen in den Erneuerungsfond für das

Bahnstück Mooshölzli-Ecke bis Mitte Bahnhof Etzweilen und zwar pro rata der aus- und eingehenden Wagenachsen

der Nordostbahn und der Eisenbahn Etzweilen-Feuerthalen-Schaffhausen. — Nähere Detailvereinbarungen hinsichtlich der

Mitbenutzung bleiben vorbehalten, und es wird im Streitfalle der Entscheid dem Bundesrathe anheimgegeben.

6. Die Nordostbahngesellschaft bezahlt an die Eisenbahngesellschaft Etzweilen-Schaft'hausen eine Auslösungssumme

von rund einer Million Franken, unter folgenden nähern Bestimmungen:

a) Die Auslösungssumme wird vom Tage des Abschlusses des Vertrages an durch die Nordostbahn ausbezahlt

in vier gleichen Raten an den Verwaltungsrath Etzweilen-Feuerthalen-Schaffhausen, die erste innerhalb

eines Monats, die folgenden drei je nach Verfluss von weitern drei Monaten ohne Zins.

b) Die Auslösungssummo darf nur zum Bau einer normalspurigen Eisenbahn Etzweilen-Feuerthalen-Schaff-

hausen mit Normal- oder Sekundiirbetriob verwendet werden. Dieselbe ist unter Zuzug der Betheiligung

der interessirten Landesgegend zunächst zum beförderlichen Bau des Theilstückes Etzweilen-Feuerthalen

zu verwenden. Soweit in Folge dieser Mitbetheiligung der Landesgegend die Auskaufssumme nicht volle

Verwendung finden sollte, so ist der erübrigte Theil zinstragend anzulegen und speziell für eine künftige

Überführung der Linie von Feuerthalen in den Bahnhof Schaft'hausen zu verwenden.

c) Der schweizerische Bundesrath überwacht und garantirt die Vollziehung des Auslösungsvertrages und hat

das Aufsichtßrecht über die Vorwendung der Auslösungssumme.

„IL
Die Ratifikation dos Auslösungsvertrages durch die Generalversammlung der Aktionäre der

Eisenbahngesellschaft Etzweilen-Schaft'hausen bleibt vorbehalten.

„III.
Diese Erklärung ist gültig sechs Monate lang vom 1. Dezember 1886 an.

Neben dieser, mit der Offerte unserer Abgeordneten, in der Konferenz vom 22. November übereinstimmenden

Erklärung macht nun aber der Verwaltungsrath der Eisenbahrigesellschaff Etzweilen-Schaft'hausen in Folge seiner

heutigen Bcrathung noch folgenden zweiten Vorschlag:
Die Schweizerische Nordostbahngesellsehaft wird von ihren die Eisenbahnlinie Etzweilen-Schaffhausen

betreffenden, im Eingänge dieses Aktenstückes näher präzisirten Bau Verpflichtungen vollständig entbunden,
unter folgenden Bedingungen:
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3. vis Lobweizerisoks Kordostbabngosellsvbakt übernimmt sämmtliobs bis zum Vbsoblusss eins» Vuslösungs-

Vertrages ergangens unit ergebende Kosten und Ku^lagon, ilio Visenbabnunternokmung Kt/woilon-Lobaffliauson betreffend,

wie sie in äsn vüobern der Kvrdostbabn zu Kasten der Ilnternebmung gebuobt sind und sowobl an ibrs Vvgostsllten, à
nn das Oründungskomits und den Verwaltungsratb Ktzwsilen-Lobaffbaussn verausgabt wurden, ant sieb, obue

Rüoksntsobädigung.
4. vsr Verwaltungsratb Ktzweilen-Lobaffbausen übernimmt zu Kasten seiner Ilnternebmung seine sämwtlioben

eigenen, seit dem 'l'ags der letzten Zaldung dureb die Kordostbldrngssellsobakt, ibm srwaobsensn Kosten.

5. Ois Kordostbabn gewäkrt der Kisenbabngssellsobakt Ktzweilen-Lobaffkauson die kreis Mitbenutzung des

vabnbokss Ktzwoilen und des vom Moosbölzli-Koke bis in den vabnbok Ktz weilen kübrenden, zirka 1,6 Kilometer

langen ötüekes vabnlinio des valmstüokes Ltammbeim-Ktzweilen uusntgeltliob und obno Kinkaufstaxe, immerkin aber

in der Meinung, dass die dureb Kinkübrung der Innie Ktzweilen-Keuertbalsn-Lobaffliauson erkorderlieben besondern

baulieben Auslagen von der letzter» Ilnternebmung zu tragen wären, sowie dieselbe dasjenige versonal, welobes

speziell in Kolge Kinkllbrung dieser Kinie angestellt worden muss, zu begabten bat. Kbenso partizipirt die l.inie

Ktzweilen-Kouertluden-Lellaffbausen, vom d'âge dos lletrisbes an, au den Kinlagsn in den Krnousrungskovd kür das

vabnstüok Moosbölzli-Koke bis Mitte vabnbak OKweilen und /.war pro rata der aus- und eingebenden VVagenaobsov

der Kordostbabn und der Kisenbabn Ktzweilen-Keuortbalen-Lobaffbausen. — Käbere vetailvsreinbarungsn liinsiebtlieb der

Mitbenutzung bleilien vorbebalton, und es wird im Ltreitkalle der Kntsobeid dem llundesratbe anbeimgegebon.

6. vie Kordostbabngesellsebakt bszablt an die Kisenbabngsssllsobakt Ktz weilon-Lobaffbaussn eins Vuslösungs-

summe von rund einer Million Kranbon, unter folgenden näbern össtimmungen:

a) vie Kuslösungssumms wird vom lags des Vbsoblusses des Vertrages an dureb die Kordostbabn ausbozalilt

in vier glsieben Raten an den Verwaltungsratb Ktzweileu-Keuertlialsn-Lobaffbausön, die erste innerbalb

eines Monats, die kolgendon drei ^e naeli Vertluss von weitern drei Monaten obns ^ins.

k) vie Vuslösungssummo dark nur zum Ilau einer normalspurigen Kisenbalm Ktzweilsn-Keuertbalell-Lokakk-

baussn mit Kormal- oder Lekundärbetrieb verwendet werden, viesslbo ist unter Zuzug der Lstkeiligung
>Ier intorossirton Vandesgegvnd zunäokst zum bekörderlieben Itau des ff'bsilstllokes Ktzweilsn-Kouertbalon

zu verwenden. Loweit in Kolge dieser Mitbotbsiligung der Vandosgegeod die Vuskaukssumme niobt volle

Verwendung linden sollte, so ist der erübrigte 1'beil zinstragend anzulegen und speziell kür eine künftige

Öberkübrung der Kinie von Ksuortbalen in den llaknbok Lebaffbausen zu verwenden.

e) ver sebwsizerisoke Rundesratk überwaebt und garantirt die Vollziobung des Kuslösungsvsrtrages und bat

das Vuksiebtjzreebt über die Verwendung der Vuslösungssumme.

,11.

vie Ratifikation dos Vuslösungsvortrages durolr die Ooneralversammlung der Aktionäre der Risenbabn-

gssellsobakt Ktzweilen-Lekaffbausen bleibt vorbebalten.

,111.

viese Krklärung ist gültig ssebs Monate lang vom 1. Dezember 1886 an.

Koben dieser, mit der Offerte unserer Vbgeordneten, in der Konferenz vom 22. Kovsmbor übereinstimmenden

Erklärung maebt nun aber der Verwaltungsratb der Kisonbabngesellsebakt Ktzweilen-Lebaffkausen in Kolgo seiner

beutigen Roratbung noob folgende» zweiten Vors oblag:
vis Lobwoizerisobs Kordostbalmgosellsobakt wird von ibren die Kisenbaknlinis Ktzweilen-Kebaffkaussn

betreffenden, im Kingange dieses VkteristUekss näber präzisirten vauverpk lieb tun gen vollständig entbunden,
unter folgenden Redingungen:
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1. Die Schweizerische Nordostbahngesellschaft erbaut auf ihre alleinigen Kosten das Bahnstück Etzweilen-

Feuerthalen.

2. Dasselbe soll normalspurig, modifizirt für Sekundärbahnbetrieb, aber immerhin so gebaut werden, dass

dasselbe den Anforderungen für eventuellen spätem Normal-Transitverkehr Etzweilen-Bahnhof-Schaffhausen in Bezug

auf Kurven, Steigungen und Qualität des Unter- und Oberbaues entspricht.

3. Das Trace der Bahn, die Zahl und Anlage der Stationen sollen dem Projekt Gysin entsprechen, die

Anlage der Station Feuerthalen dagegen soll dem durch die Nordostbahn seiner Zeit aufgestellten Plan entsprechen

und für die spätere Uberführung der Bahn in den Bahnhof Schaffhausen bestmöglichst geeignet sein.

4. Die Nordostbahngesellschaft übernimmt den Betrieb wesentlich nach Projekt Gysin auf ihre eigene

Rechnung.

5. Die Nordostbahn übernimmt alle aufgelaufenen und noch sich ergebenden, verrechneten und nicht

verrechneten Kosten des Verwaltungsrathes Etzweilen-Schaff hausen sowohl als ihre eigenen, dio Bahn Etzweilen-

Schaffhausen betreffenden.

6. Die nähern Bestimmungen betreffend Bau und Betrieb sind näherer Vereinbarung zwischen dem

Verwaltungsrath Etzweilen-Schaff'hausen und der Direktion der Schweizerischen NordostbahngesellBchaft vorbehalten; —

bei Nichtübereinstimmung entscheidet der Bundesrath.

7. Das Bahnstück soll innert der Frist von 18 Monaten von heute an gebaut und dem Betrieb

übergeben werden.

8. Die Ratifikation des Auslösungsvertrages durch die Generalversammlung der Aktionäre der

Eisenbahngesellschaft Etzweilen-Schaff'hausen wird vorbehalten.

9. Dieser Vorschlag ist gültig sechs Monate lang vom heutigen Tage an."

IV. Komite für eine Eisenbahn Dielsdorf-Niederweningen (27. Januar 1887).

„Ihrer Einladung nachkommend, haben wir Ihnen mitzutheilen, dass wir uns betreffend den Bau einer

Eisenbahn von Dielsdorf nach Niederweningon mit der Nordostbahn eventuell gütlich abzufinden und auf

weitere vertraglich und konzessionsgemäss festgesetzte Ansprüche zu verzichten geneigt wären, falls die Nordostbahn

uns in nächster Zeit eine Sekundärbahn mit Normalspur erstellen und auf eine Gemeindesubvention verzichten würde."

V. Initiativ-Komite für eine Eisenbahn Thalweil-Zug-Goldau (31. Januar 1887).

„Unter Bezugnahme an die am 12. dies mit Ihnen gepflogene Konferenz in Bern bezüglich des Vertrages,
den wir am 4. Juli 1872 mit der Nordostbahn für Erbauung der Eisenbahn Thalweil-Zug abgeschlossen

haben, beehren wir uns anmit, Ihrem Wunsche gemäss, unsern Standpunkt, den wir mündlich erörtert, auch noch

schriftlich klar zu legen.

Da die von uns bewilligte Moratoriumsfrist mit Ende 1885 abgelaufen, so verlangen wir in erster Linie
nunmehr die beförderlichste Ausführung des Vertrages durch die Nordostbahn. Um aber unserseits zu beweisen, dass

wir bereit sind, der Nordostbahn, trotz ihres bisherigen Bestrebens, sieh ihren Vertragsverpflichtungen zu entziehen, die

Ausführung der Baute Thalweil-Zug nach Kräften zu erleichtern, erklären wir uns bereit, unsern Auftraggebern

Folgendes zu proponiren:

1. Eine nach Zeit und Umfang noch zu vereinbarende Taxerhöhung für den Personen-Lokalverkehr;
2. Eine zu vereinbarende Reduktion der Züge ;
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1. Dis Zobweilsrisebs Uoidostbalmgesellsobakt erbaut ».us ikro alleinigen Xosten à s Labnstüek Xtlweilen-

Xousrtbalon.

2. Dasselbe soil normalspurîg, moditilirt kür Lekundärbabnbetrieb, aber immsrliin so goliaut werden, dass

dasselbe den Anforderungen kür eventuellen spätern Uormal-Dransitverkebr Xtlweilon-Làbnbok-Lokalìliausen in Lklug
auk Ivurven, Lteigungen und Hualität des Dnter- und Oberbaues entspriebt.

3. Das Iraoe der Labn, d!s ?akl und Xnlage der Ltationen sollen dem Lro^'ekt 0 )' sin entsprseben, die

àlago der Ltatioo Xeuertbalen dagegen soll dem dureb die Uordostbabn seiner Zlsit aufgestellten LIan sntspreoben

und sür die spätere Dberkübrung der Labn !u den Labubok Lobatkbauson bsstnwgliebst geeignet sein.

4. Die Uordostbg.bnAsssIIsebg.ft übernimmt den Lotrieb wesentlieb naeli Lrojekt O^sin aus ikrs eigene

keobnuog.

5. Die Xordostbabn übernimmt alle aufgelaufenen und noob sieb ergebenden, verreebnetsn und niebt

vsrreebnsten Xosten des Verwaltungsratbes Xtlweilen-Lebatkbauson sowold gls ibre eigenen, die Dabn Xtlweilen-

Lobaübaussn betreXenden.

6. Die näbern Lsstimmungen bvtrslsend Lau und Letrieb sind nüliersr Vereinbarung lwiseben dem

Verwaltungsratb Xtlwoilkll-LobaXIiauseu und der Direktion der Lobweilsrisoben Uordostbakngsssllsebakt vorbobaltsn; —

bei Uiobtübsrsinstimmung entsobeidst der Dundesratb.

7. Das Labnstüek soll innert der Drist von 18 Normten von beute an gebaut und dem betrieb

übergeben werden.

8. Die Xatillkation des VusILsungsvertrage» duroll die Oeneralversamndung der Aktionäre der Xisenlmlin-

gesellsobakt Xtlwsilen-Lobatkbausen wird vorbebalten.

9. Dieser Vorseblag ist gültig sevbs Nonats lang vom beutigen Dags an."

IV. Xomito kür eins Xisenbabn Dislsdorf-Uisderweningsn (27. danuar 1887).

„lbror Xinladung naebkommsnd, babsn wir Ibnen mitlutbeilen, dass wir uns betretksnd den Lau einer

Xisenbabn von Dielsdork nueb Uiedorweningon init der Uordostbabn eventuell gütlieb ablubndsn und ans

weitere vertragliob und konlvssionsgsmäss festgesetzte ^nsprüvks lu verliebten geneigt wären, falls die Uordostbabn

uns in näobster üisit sine Lekundärbabn mit Uormalspur erstellen und auf eine Oemeindesubvention verliebten würde."

V. I n i t i a t i v - X o m i t e kür eine X i s s n b a l> n b a I w e i I - ^ u g - O o l d a u (31. danuar 1887).

„Unter Lslugnabms an die am 12. dies mit Ibnen gepflogene Konksrsnl in Lern bölüglieb dos Vertrages,
den wir am 4. duli 1872 mit der Uordostbakn kür Xrbauung der Xisonbabn ltlialweil-^ug abgsseblossen

babsn, bsebren wir uns anmit, Ibrem VVunsebe gemäss, unsern Standpunkt, den wir mündlieb erörtert, aueb noob

sebriktlivb klar lu legen.

Da die von uns bewilligte Noratoriumskrist mit Xnde 1835 abgelaufen, so verlangen wir in erster Linie
nunmebr die bstördorliebste Xuskübrung des Vertrages dureb die Uordostbakn. Dm aber unserseits lu beweisen, dass

wir bereit sind, der Uordostbabn, trotl ibres bisbsrigsn Lestrebsns, sieb ibrsn Vsrtragsverplliebtungon lu entliebsn, die

Xuskllbrung der Laute Dbalweil-Aug naek Xräkten lu erleivbtern, erklären wir uns bereit, unsern Auftraggebern

folgendes lu proponiren:

1. Line naeb Zeit und Dmkang noob lu vereinbarende laxerböbung kür den Lersonen-Lokalverkebr;
2. Line lu vereinbarende Deduktion der Aüge;
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3. Acceptirung des Trace via Sihlbrücke mit einer Steigung bis auf 18 °/oo und einem Kostenaufwand von

Fr. 6,549,000. — nach Moser (diese Kosten lassen sich heute, ebenfalls nach Moser, auf zirka

5 V2 Millionen reduziren).

Wir legen eine Abschrift des Gutachtens von Herrn Ingenieur Moser bei, wonach Thalweil-

Sihlbriicke mit 12°/oo und Sihlbrücke-Zug mit Umgehung des Tunnels mit 18°/oo erstellt werden können.

Forner fügen wir bei eine Abschrift des Kostenvoranschlages für diese Linie von Robert Moser, betragend

Fr. 6,549,000. —, Kapitalzinse und Rohmaterial inbegriffen, datirt 1. Februar 1872. Wie schon bemerkt,

wird heute in Folge billigerer Arbeitslöhne diese Rechensumme nach Herrn Moser um 15 — 20 °/o zu

reduziren sein.

4. Eventuellst eine Mehrleistung aller oder einzelner betheiligtcn Gegenden, sei es in der Form etweloher

Erhöhung der Subventionen, sei es in der Form einer höhern Zinsvergütung.

Die Nordostbahn hat jederzeit die Schwierigkeit der Geldbeschaffung in den Vordergrund gestellt; mit

unserer Offerte fällt dieser Grund dahin, um so mehr, da sie durch die Erbauung Thalweil-Zug vertraglich jährlich
zirka Fr. 50,000.— Zins auf den Obligationen dos Kantons Zürich auf der Reppischbahn, sowie Fr. 13,400.—

Konzessionsgebühr für Zürich-Zug-Luzern erspart.

Daraus ergibt sich, dass der eidgenössische Expertenbericht für unsere Linie nicht mehr zutreffend ist,

abgesehen davon, dass er grobe Irrthümer enthält.

[n Wirklichkeit betragen :

Kosten Thalweil-Zug -

Betriebskosten (Durchschnitt der Nordostbahn)

Betriebseinnahmen nach dem eidgenössischen Ex¬

pertenbericht

während der Expertenbericht aufweist :

Fr. 5,500,000. — Cts. per 20 Kilometer

„ per Kilometer

Kosten Thalweil-Zug

11,000. —

29,630. —

3,778,000. —

ferner für ein zweites Geleiso Thalweil-Zürich, das

vor der Hand nicht nöthig

Betriebskosten

Betriebseinnahmen

21,7 Kilometer

per Kilometer
„ 873,000. —

„ 17,325. —

„ 29,630.- „ „

Es ergibt sich also in Wirklichkeit eine ganz günstige Rechnung für die Linie Thalweil-Zug. Wie die

Experten auf eine Betriebsausgabo von Fr. 17,325.— kommen, ist Laien und Fachleuten gleich unbegreiflich, und man

möchte fast meinen, dass die Herren Experten die Pläne, Kostenberechnungen und Broschüren der Konkurrenzbahn

Biberbrücke-Brunnen besorgt und dabei Thalweil-Zug möglichst in Schatten gestellt haben, ja, da sie selbst zur

Beschaffung der Mittel für diese Konkurronzlinie persönlich nach Paris gereist sind, es darauf abgesehen haben,

Thalweil-Zug durch ungeheuerliche Übertreibungen unmöglich zu machen, und ihr Schosskind Biberbriicke-Brunnen

damit zu fördern. Jedenfalls darf man unter solchen Verhältnissen mit Ruhe annehmen, dass die Betriebseinnahmen

von Fr. 29,630.—, welche die Experten für Thalweil-Zug berechnen, nicht zu hoch gegriffen. — Wenn wir einerseits

die strikte Ausführung des Vertrages durch die Nordostbahn bestimmt fordern, so wollen wir anderseits, für

den Fall, dass die fünf andern sogenannten Moratoriumsverträgo losgekauft werden können, uns nicht absolut weigern, in

diesbezügliche Unterhandlungen einzutreten ; dabei hat es nicht etwa die Meinung, dass wir in diesem Falle auf den

Bau der Linie Thalweil-Zug verzichten, sondern wir erklären ausdrücklich, dass wir nur in einen Loskauf des

Vertrages eintreten, wenn uns eine genügende Entschädigung geboten wird, womit wir die Bahn durch eine andere
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3. àeoeptirung 3s» "Iraoo vin. Liblbrlleke mit einer Ltsigung dis auk 13 ^/ov und einem Kostenaufwand von

ffr. 6,549,555. — nnob Noser (diese Kosten lassen sied boute, ebenfalls naoli Gloser, nui ?irka

5 >/2 Millionen redu^iren).

Wir legen sins ^.bsolirikt des Kutaobtens von Herrn Ingenieur Gloser bei, wonaob ffbalweil-

Liblbrüoke mit 12^/vo und 8iblbrüoks»^ug mit Umgebung des ffunnols mit 18^/oo srsteilt werden können,

borner fügen wir bei eins ^.bsokrikt dos Kostsnvoransoblnges kür diese lünis von liobert àloser, betragend

k'r. 6,549,555. —, Kapitnlsinse und ffollmaterinl inbegriffen, dntirt 1. ffebruar 1372. Wie sdion bemerkt,

wir«! Imuto in ffolgo billigerer t^rbeitslölmo diese Reobensumms naoli llsrrn àlosor um 15 —25^/o 2u

rodu^iren soin.

4. ffventuollst sins Nebrlsistung nllor oder einzelner botbeiligton Hegenden, soi es in der fform etwelelrer

ffrböbung der Lubventionen, ssi os in der fform einer Iiöbern Zinsvergütung.

Dis Kordostbabn liat ^edoi2vit die Lobwierigkeit dor (Zeldbesobaffung in den Vordergrund gestellt; mit

unserer Offorte knllt dieser Orund dabin, um so mein-, dn sis durcir die ffrbauung fflralweil-^ug vertrnglielr ^nlrrliob

2irka ffr. 55,555.— iîins nuk dun Obligationen dos Kantons buried nuk der Koppisebbnb», sowie ffr. 13,455.— Kon-

/.ossionsgobülrr kür /üriolr-/ug-lui/.errr erspurt.

Daraus ergibt sioli, dnss der eidgenössisobe ffxportenlreriebt kür unsers Kinio niobt inebr Zutreffend ist,

nbgesekon dnvon, dnss er grobe Irrtlrllmer entbält.

ln Wirkliobkeit betragen:

Kosten ffbnlweil-Aug

ffetriobskosten (Durobsobnitt iler Kordostbnbn)

Dotriebsoinnnbmen naolr dem eidgenössisoben ffx-

pertenberiobt

wnbrond der ffxportenberiolrt »ukweist:

ffr. 5,555,555. — Ots. per 25 Kilometer

„ por Kilometer

Kosten 'l'lrnlweil-/»g

>1,555.—

29,635. —

^,773,555. —

korner kür ein Zweites Oeleiso fflrulweil-Xüriob, dns

vor der 1I»nd niolrt nötlrig

Lotriebskosten

ffetriobseinnalrmen

21,7 Kilometer

per Kilometer

873,555. —

17,325.-
29,635.- „

ffs ergibt siok nlso in Wirkliobkeit eine ga»2 günstige Koobnung kür die Innie ?>inlwoil-/ug. Wie die Kx-

perten »uk eine lîotriobsnusgnbo von ffr. 17,325.— kommen, ist Knien und ffnobleuten gleiob nnlrogreibiob, und mnn

müelrte kast moinen, dnss die Herren Exporten die ff Inns, Kostonboroobnungen und Lrosokursn der Konkurren^bakn

IZiberbrüoko-ffrunnon besorgt und dnbsi ffbnlweil-^ug mögliolist in Lolratten gestellt bnben, ^a, dn sie selbst 2ur

kesobnffung der iVlittul kür diese Konkurronslinio persönlieb naolr 1'nris gereist sind, es dnrnuk »bgesoben bnben,

ffbalweil-Aug dureb ungebouerliobe Übertreibungen unmöglieb /u mneben, und ibr Lobosskind ffiberbrüoke-ffrunnon

dnmit 2U kördorn. dedenkalls dnrk mnn unter soloben Verlrältnissen mit lîube annolrmen, dnss die ffetriebseinnabmen

von ffr. 29,635.—, welobs die ffxperton kür ffbnlweil-Aug bsroobnen, nielit /.u book gegriffen. — Wenn wir einer-

ssits die strikte ^uskübrnng des Vertrages dureb die Kordvstbnbn bestimmt kordern, so wollen wir anderseits, kür

den ffnll, dnss die künk andern sogenannten Moratorium s vortrüge losgeknukt werden können, uns niobt absolut weigern, in

diosbe^llgliobe ffntorknndlungon einxutroten; dnbsi bat es niobt etwa die Uoinung, dnss wir in diesem ffnllo nuk den

kau der ffinie I'bnlweil-Aug vvr^ioliton, sonder» wir erkläre» ausdrüokliob, dnss wir nur in einen ffoskauk des

Vertrages eintreten, wenn uns eine genügende ffutsobädigung geboten wird, womit wir die btnbn dureb eine andere
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Gesellschaft ausführen lassen können, und wenn uns genügend schützende Bedingungen zugesichert werden, damit

eine Gesellschaft für Thalweil-Zug neben der Nordostbahn bestehen kann. Wir stellen daher für einen allfälligen

Loskauf des Vertrages unter Ratifikationsvorbehalt unserer Auftraggeber, folgende Bedingungen i

1. Loskaufssumme Fr. 3,000,000. —, sofort zu bezahlen.

2. Wenn eine der sechs Moratoriumslinien durch die Nordostbahn oder den Bund gebaut wird, so muss

auch Thalweil-Zug nach Vertrag durch die Nordostbahn gebaut werden, da wir diese Linie als diejenige

betrachten, welche den grössten Interessenkreis hat, und der die Priorität vor allen andern mit Recht

zukommt.

3. Die Nordostbahn erkennt gegenüber Thalweil-Zug das Recht der kürzern Linie, d. h. Thalweil-Zug wird

in den betreffenden Verband als gleichberechtigt aufgenommen.

4. Die Nordostbahn sichert billigste Benützung der Strecke Thalweil-Zürich und der Bahnhöfe Zug, Thalweil,

Zürich und Enge zu, von denen letzterer um so eher bald aus seiner provisorischen Anlage heraustreten

dürfte. Ein diesbezüglicher Vertrag wird vorbehalten.

5. Die Nordostbahn erwirbt die Konzession Sihlbrücke-Zug, tritt die ganze Konzession Thalweil-Zug unent¬

geltlich dem Komite ab und sorgt für eine Verlängerung von fünf Jahren.

6. Die Nordostbnhn sichert durchgehende Wagen ab der Gotthardbahn und von Luzern über Thalweil-Zug-

Züricli zu.

7. Die Nordostbahn verpflichtet sich, auf Verlangen des Komite den Betrieb der Linie Thalweil-Zug zu

Selbstkosten zu übernehmen.

Wir glauben übrigens, dass es im Interesse der Nordostbahn liegt, die Linie Thalweil-Zug selbst zu bauen

und zu betreiben; wir sind, wie oben angeführt, bereit, ihr soweit entgegen zu kommen, dass wir für die Beschaffung

eines namhaften Theiles des Baukapitals zu 31/4°/o für 10 Jahre sorgen und das Bauprogramm so reduziren, dass

eine sehr befriedigende Rendite dieser Linie mit Sicherheit erwartet werden darf. Die Frage, ob die Nordostbahn

erstarkt sei, kann hier nicht mehr gestellt werden, sondern der Bundesrath wird zum Entscheide kommen müssen,

dass diese Linie ohne weitern Aufschub von der Nordostbahn gebaut werden kann und gebaut werden muss. Es

wird damit auch der Grundsatz der Gleichberechtigung der Moratorien nicht verletzt, da, soviel uns bekannt, kein

anderes Komite der Nordostbahn dieses Entgegenkommen bietet.

In allem Übrigen auf unsere frühern Eingaben Bezug nehmend, gewärtigen wir Ihren Entscheid und

benutzen den Anlass, u. s. w."

VI. Regierungsrath des Kantons Aargau (betreffend die Linie Koblenz-Stein).
(1. Februar 1887).

„In Antwort auf Ihre Namens der bundesräthlichen Delegation an uns gerichtete Anfrage vom 27. vor. M.

(Nr. 897) beehren wir uns, Ihnen Folgendes mitzutheilen :

Unmittelbar nach der Konferenz betreffend die Linie Koblenz-Stein beauftragten wir die Herren

Ingenieur Christen in Waldenburg und Gysin in Zürich zu Abfassung eines Expertengutachtens über Bau und

Betrieb einer Strassenbahn von Koblenz nach Stein. Dieses Gutachten liegt gegenwärtig vor und befindet sich

bereits in Iländen der Gemeinderäthe der bei dieser Linie betheiligten Gemeinden. Wir beabsichtigen nun, mit

Delegationen der Gemeinderäthe eine Besprechung zu veranstalten, um zu vernehmen, welche Stellung die

betheiligte Landesgegend gegenüber diesem Projekt einnimmt. Die daherige Konferenz ist auf den 12. Februar

(nach Laufenburg) angeordnet.
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Dessllsobakt auskübron lassen können, und wenn uns genügend sobützends Redingungen zugssiobert werden, damit

eins Dssellsebaft kür ?balweil-?ug neben clsr Kordostbabn besteksn kann. Wir stellon daber kür sinen alllalligen
Moskaus des Vertrages unter Ratikikationsvorbelialt unserer Auftraggeber, folgende Redingungen!

1. Doskaukssumms Kr. 3,999,999. —, svkort zu bszablen.

2. Wenn eins der seeks ^loratoriumslinien dureli die Kordostbabn oder den Rund gebaut wird, so muss

aueb 1°balwsiI-Aug naeli Vertrag dureb <Iio Kordostbabn gekaut worden, da wir diese Idniv als diejenige

betraobten, welebe den grössten Interssssnkreis bat, und der die Rriorität vor allen andern mit lieebt

zukommt.

3. Die Kordostbabn erkennt gegenüber H>alwöil-55ug das Reelit der kürzern Dinio, d. b. 1'lialweil-^ug wird

in den betreffenden Verband als gleiebbereektigt aufgenommen.

1. Die Kordostbalin siebert billigste Benützung der ötreoke "Ibalweil-/Urieb und der Rabnböke /ug, I'balweil,
^Uriob und Kngs zu, von denen letzterer um so ebsr bald aus seiner ^irovisorisokon Anlage livraustreten

dürfte. Kin diesbezllglieber Vertrag wird vorbsbaltsn.

5. Die Kordostbab» erwirbt die Konzession Liblbrlloks-Xug, tritt die ganze Koncession?ba>weil-^ug unent-

goltlieli dem Komite ab und sorgt kür eine Verlängerung von künk dabren.

k. Die Kordostbabn siebert dureligebends Wagen ab der Dottbardbabn und von Kuzsrn über Ibalweil-Xug-
Anrieb zu.

7. Die Kordostbabn verptliebtst sieb, auf Verlangen dos Komite den Retried der Dinio 'kbalweil-^ug zu

Lolbstkostsn zu übernelimen.

Wir glauben übrigens, dass es im Interesse der Kordostbabn liegt, die Dinis?lmlwsil-/ug selbst zu bauen

und zu betreiben; wir sind, wie oben angekllbrt, bereit, ilir soweit entgegen zu kommen, dass wir kür die Resvbatlung

eines nambakten 1'beiles des Raukapitiils zu 3^/4^/o kür 1t> dabre sorgen und das Rauprogramm so roduziren, dass

eins sebr befriedigende Rendite dieser Innig mit Lieberbeit erwartet werden dark. Oie Krage, ob die Kordostbabn

erstarkt sei, kann liier niobt mebr gestellt werden, sondern der Rundosratb wird cum Kntsebeide kommen müssen,

dass diese Dinis olme weitsrn ^uksebub von der Kordostbabn gebaut werden kann und gebaut worden muss. Kls

wird damit auok der Grundsatz der Dleiolibsrovlitigung der Moratorien niebt verletzt, da, soviel uns bekannt, kein

anderes Komite der Kordostbabn dieses Kntgegsnkommen bietst.

In allem Übrigen auf unsere trübern Eingaben Bezug nelimond, gewärtigen wir Ibren Kntsobeid und

benutzen den ^nlass, u. s. w."

VI. lisgisrungsratb des Kantons Varg au (betreffend dis Kin is Koblenz-Ltsin).
(1. Kebruar 1887).

^In Antwort auf Ibrv Kamens der bundesrätblieben Delegation au uns geriebtets Anfrage vom 27. vor. N.

(Kr. 897) besbren wir uns, Ilinen Kolgendss mitzutboilsn:

Unmittelbar naek der Konferenz betreffend die Dinis K o b I s n z - 8 t s i n beauftragten wir die Herren

Ingenieur übristen in Waldenburg und D^sin in lZüriob zu Abfassung eines Kxpsrtsngutaebtons über Rau und

Retried einer Ltrasssnbabn von Koblenz naek Ltein. Dieses üutaebton liegt gegenwärtig vor und befindet sieb

bereits in Händen der Dsmeindsrätbe der bei dieser Dinis bstbsiligton Dsmeinden. Wir boabsivbtigen nun, mit

Delegationen der Dsmeindsrätbe eine Resproebung zu veranstalten, um zu vornebmen, welebe Ltellung die

betbsiligte Dandssgegend gegenüber diesem 1'ro)skt einninimt. Die daberige Konferenz ist uuk den 12. Kebruar

(naeb Daukenburg) angeordnet.
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Sobald diese Konferenz stattgefunden haben wird, werden wir alsdann in der Lage sein, Ihnen den von

unserni Vertreter in Aussicht gestellten Bericht mit aller Beförderung erstatten zu können."

(15. Februar 1887).

„Wir sind nunmehr in der Lage, Ihnen zu Ilandeu der bundesräthlichen Delegation die Bedingungen mit-

zuthoilen, unter welchen wir in Unterhandlungen über die Erfüllung der Baupflicht der Nordost- und der Centraibahn

bezüglich der Linie Koblenz-Stein eintreten können.

Im Einverständnis der betheiligten Landesgegend halten wir grundsätzlich daran fest, dass durch die

genannten beiden Eisenbahngeselisehaften, eventuell durch den Bund eine normalspurige Strassenbahn nach dem

Projekt der Herron Christen und Gysin erstellt und betrieben werde.

Sollte der Bau und Betrieb dieser Bahn weder von den Bahngesellschaften noch vom Bund übernommen

werden wollen, so müssten wir eine Abfindungssumme verlangen, die gross genug wäre, damit aus derselben einerseits

die Bahn erbaut und anderseits das muthmassliche jährliche Betriebsdefizit gedockt werden könnte.

Nach dem Gutachten der Herren Christon und Gysin wäre diese Abfindungssumme folgendermasscn zu

tierechnen :

Der Bau der Bahn ist voranschlagt zu Fr. 2,330,000. — Cts.

Das muthmassliche jährliche Betriebsdefizit beträgt

Fr. 42,000. — Cts., zu 4 °/o berechnet, ist hiefür

ein Kapitalwerth einzusetzen von „ 1,050,000. — „

Total Fr. 3,380,000. — Cts.

Demgemäss proponiren wir Ihnen als Grundlage für die weitern Verhandlungen :

in erster Linie :

Bau und Betrieh einer normalspurigeu Strassenbahn durch die Nordostbahn und Schweizerische

Centraibahn, eventuell durch den Bund ;

in zweiter Linie :

Leistung einer Abfindungssumme von Fr. 3,380,000. — Cts.

Für den definitiven Abschluss eines Vertrages behalten wir uns die Ratifikation des Aargauischen Grossen

Käthes vor.

Wir hoffen, dass das in dieser Proposition liegende bedeutende Entgegenkommen unsererseits die

Verhandlungen fördern und zu einem guten Abschluss bringen werde.

Sollte eine gütliche Vereinbarung auf dieser Grundlage nicht zu Stande kommen, so müssten wir uns unsere

vertragsmiissigen Rechte gegenüber den beiden Bahngesellscbaften im vollen Umfang vorbehalten."

Diese Erklärungen wurden uns sofort mitgetheilt, gleichzeitig mit der Einladung zu einer zweiten Konferenz,

welche am 12. Februar 1887 stattfand, an welcher die Herren Bundesräthe Welti, Hammer und Ruchonnet Theil

nahmen, und die Eingaben der Komitee nach einander besprochen wurden. Die Delegation der Nordostbahn wurde

ebenfalls zu schriftlicher Beantwortung derselben aufgefordert, und es wurde diese Antwort von der Direktion in

Verbindung mit der verwaltungsräthlichen Kommission in folgendem Wortlaute beschlossen und unterm 21. März 1887

an Herrn Bundesrath Welti zu llanden der dortseitigen Delegation abgesandt:

„In der Konferenz der Delegirten des hohen Bundesrates mit denjenigen der Nordostbahn, die unterm 12. v. M.

in Bern abgehalten worden ist, haben die Begehren vorgelegen, welche auf Ihren Wunsch von den Vertretern
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Lobald «liess Kontsrenx stattgefunden baben wird, worden wir alsdann in der Dage sei», Ibnen äsn von

unserin Vertreter in Aussiebt gestellten Ilvriolit init aller Ilekörderung erstatten xu können."

(15. llobruar 1887).

„^Vir siinl nunmobr in «ler l^age, Ibns» xu Handen «ler bundssrätblieben Delegation ciie l.edingungen mit-

xutiioilen, unter welelivn wir in Ilnterbandlungen über «lis Erfüllung «ler Dauplliekt «ler Vor«!ost- und der Dentralbabn

bexllglieb der Dims Koblonx-Ltein eintreten können.

Im Dinverstündniss der betlieiligten Dandosgogeud ludtsn wir grundsätxliob daran test, dass durob die

genannten beiden Disonbabngesollseliaften, eventuell durel« den IZund eine »ormalspurige 8trasssnbal>n uaoli dem

Projekt der Herren Lîliristen und <Z)sin erstellt und betrieben werde.

Lollte der llau und öetriob dieser llabn weder von den Dabngosollselinktou noelr vom Dund übernommen

worden wollen, so müssten wir eine ^btindungssummo verlangen, die gross genug wäre, dumit aus derselben einerseits

die Labn erbaut und anderseits das mutlimassllolie jülirliobo IletrisbsdeLxit gedoekt worden könnte.

üaeli dem Dutaebten der Herren Dbriston und D)'sin wäre diese ^btindungssuinme tolgendermasse» xu

bereobnon:

Der Dsu der IZabn ist veranseldagt xu ltr. 2,330,000. — Ots.

Das mutbmasslioko jälmlielio llotriebsdetixit betrügt

Pr. 42,000. — Dts., xu 4 v/o beroebnet, ist biskür

ein liapitalwertb vinxusetxen von ...» 1,050,000. — ^

'total Pr. 3,380,000. — vts.

Demgemäss proponiren wir Union als Grundlage kür die weiter» Verlurndlungon:
in erster Dime:

Hau und Iletriel, einer nvrmalspurigvn Ltrassenbalm dureli die Vvrdostbubn und Lobwsixoriselie

Dontralbalin, eventuell durel» den Hund z

in xwsiter Dinio:

Doistung einer ^bßndungssummo von Pr. 3,380,000. — Dts.

pllr den dstinitiven ^bsvbluss eines Vertrages bebalten wir uns dis Ratifikation dos ^argauiselien Drossen

Itatlios vor.

Vlir liutien, «lass das in dieser proposition liegende bedeutende tlntgegenliommen unsererseits die Vsr-

bandlungen kürdern un,I xu einem guten ^bsobluss bringen werde.

Lollte eine gütliobe Vereinbarung auf dieser Drundlago »iobt xu Ltando kommen, so müssten wir uns unsere

vertragsmässigen lteebtv gegenüber den beiden Dakngosellsebaften im vollen II m tun g vorbebalten."

Diese prklürungen wurden uns sotort mitgotboilt, glsiobxeitig init «ler Dinladnng xu einer xweiten Konkorenx,

welelie am 12. pebruar !887 stattfand, an weleber die Herren Lundesrätbo ^Velti, Hammer und liuebonnet ?beil

naliinen, und die pingaben der Ivomites nael» einander l>ospr»ei>sn wurden. Die Delegation der Kordostbabn wurde

ebenfalls xu sebrittlieber lieantwortung derselben aufgefordert, und es wurde diese Antwort von der Direktion in

Verbindung mit der verwaltungsrätbliebon Kommission in folgendem ^Vortlauto besoblossen und unterin 21. klürx 1387

an Herrn Dundosratb VVidti xu Handen der dortsvitigen Delegation abgesandt»

„In der Konkeronx der Delegirten des bobsn Duudesratbes mit denjenigen der Kordostbabn, die unterm 12. v. U.

in Lern abgebalten worden ist, baben die Degeliren vorgelegen, welvbv auf Ibrsu Wunscb von den Vertretern
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der sogenannten Moratoriumslinien mit Bezug auf den Bau der letztern und beziehungsweise auf die Ablösung der

daherigen Bauverpflichtungen eingereicht worden waren. Es stand damals einzig noch die Erklärung der hohen Regierung

des Kantons Aargau als Vertreterin der Linie Koblenz-Stein aus, welche Erklärung seither nun ebenfalls eingegangen ist.

Die Delegation der Nordostbahn hat sich bei der Konferenz ausser Stand erklärt, auf diese Willenskundgebungen

sofort mit bestimmten Gegenvorschlägen zu antworten, und sie ist daher von Ihnen eingeladen worden, sich

auf dieselben schriftlich vernehmen zu lassen.

Nachdem die Direktion der Nordostbahn sich inzwischen wegen der Linie Koblenz-Stein auch mit dem

Direktorium der Schweizerischen Centraibahn ins Einvernehmen gesetzt hat, sind wir nunmehr im Falle, auf die

erwähnten Begehren die nachstehenden Erklärungen abzugeben, beziehungsweise die nachfolgenden Gegenbemerkungen

zu machen.

Bei Aufstellung der letztern haben wir geglaubt, uns nicht darauf beschränken zu sollen, Vergleichsvor-

schläge bloss für den Fall der Erwerbung des Nordostbahnnetzes durch den Bund einzureichen ; es schien uns vielmehr

geboten, unsere Propositionen auch für den Fall zu machen, dass der Rückkauf der Bahn aus welchem Grund immer

nicht zu Stande kommen sollte. Zu diesem unserm Vorgehen sind wir durch folgende Erwägungen veranlasst worden:

Nach den uns von der bundesräthlichen Delegation in der Konferenz vom 13. November vor. J. gemachten

Eröffnungen hat der Bundesrath aus dem Grunde geglaubt, den Rückkauf der Nordostbahn mit der Regelung

der Moratoriumsangelegenheit in Verbindung bringen zu sollen, weil er der Ansicht ist, dass es nur auf diesem Wege

möglich sein werde, eine den Rücksichten allseitiger Billigkeit thunlichst entsprechende Wahrung der widerstreitenden

Interessen zu finden. So sehr wir nun auch den daherigen Bestrebungen des Bundesrates unsere dankbaro

Anerkennung zollen, so dürfen wir doch auch nie ausser Acht lassen, dass eine baldige definitive Regelung der

Moratoriumsangelegenheit allseitig dringendst gewünscht wird, dass aber zum Schaden aller Betheiligten viel kostbaro

Zeit verloren gehen würde, wenn die Verhandlungen vorläufig einzig auf der vom Bundesrate in Vorschlag

gebrachten Basis weiter gepflogen worden, aber schliesslich zu keinem befriedigenden Resultate führen sollten. Nach

einem solchen Misserfolge würde wohl auch ein Versuch, eine gütliche Verständigung auf anderer Grundlage

anzubahnen, mit vermehrten Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Dem Wunsch aber, dem eventuellen schiedsrichterlichen

Entscheide vorgängig, kein Mittel unversucht zu lassen, das eine friedliche Austragung der Angelegenheit zu ermöglichen

geeignet erscheint, können wir nicht entsagen. Wir wollen Ihnen auch nicht verhehlen, dass wir nach der

bisherigen Haltung der Vertreter der Moratoriumslinien uns des Eindruckes nicht erwehren können, es werde der vom

Bundesrathe in Aussicht genommene Rückkauf der Nordostbahn wohl kaum vermögen, eine Verständigung mit

den Landesgegenden über eine Ablösung der Bauverpflichtungen zu bewirken, damit aber der Rückkauf solber

vielleicht ernstlich in Frage gestellt sein.

Bei der Forinulirung unserer nachfolgenden Erklärungen haben wir uns von dem ernsten Bestreben leiten

lassen, sowohl hinsichtlich des Umfanges der von der Nordostbahn zu Ubernehmenden Leistungen, als in Bezug auf

Masshalten in unsern Ansprüchen auf Entgegenkommen Seitens der Landesgegenden so weit als nur möglich zu gehen.

Wir fügen bei, dass wir für alle unsere Erklärungen, durch welche auf die Nordostbahn und beziehungsweise

Schweizerische Centraibalm Verpflichtungen übernommen werden oder auf Rechte derselben Verzicht geleistet wird,

jetzt und im Verlaufe späterer Verhandlungen und ohne dass dies jeweils ausdrücklich wiederholt wird, stets die

Genehmigung des Verwaltungsrathes und der Generalversammlung der Aktionäre der Nordostbahn und beziehungsweise

der Schweizerischen Centraibahn vorbehalten.

Des Fernern betonen wir, dass die Verwaltung der Nordostbahn sich durch die Botheiligung an den im

Gange befindlichen Verhandlungen keineswegs des Rechtes bogeben will, die Frage, ob und inwieweit rechtlich gültige

und gerichtlich klagbare Verpflichtungen der Nordostbahn vorliegen, dem gerichtlichen Entscheide zu unterstellen,
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der sogenannten Noratoriumslinien mit De?ug auk don Dau dor làtorn und be?iol>ungsweiss auk die Ablösung dor

dakerigen Dauverptliolitungen eingereiokt worden waren. I'ls stand damals einzig nook die brklärung «kor koken Dogiorung
«tes wantons Aargau als Vertreterin 6er Dinie Koblon?-8toin aus, woloko brklärung seitkvr nun okenkalls eingegangen ist.

Die Delegation 6er Kordostbakn kat siek bei 6er Kontoren? ausser Ltand erklärt, auk diese Willenskund-

gedungen sokort mit bestimmten (Zegenvorsoklägen ?u antworten, und sie ist dakor von Iknen eingeladen worden, s!ol>

auk dieselben sokriktliok vernekmen ?u lassen.

Kaokdem die Direktion der Kordostbakn siok in?wisolion wogen der lknie Koblenn-Ltein auok mit dein

Direktorium der Lokwoi?er!soken (lentralbakn ins binvornelunen goset?t kat, sind wir nunmekr im balle, auk die

erwäknten Degokron die naokstskenden brklärungen ab?ugeben, bo?iekungsweiso die naokkolgendsn Degenliomerkungen

?u maoken.

Dei Aufstellung der Iot?torn kaben wir geglaubt, uns niokt darauk bssokränks» ?u sollen, Vergloiolisvor-

sokläge bloss kür den ball der brwvrbung dos Hordostbaknnot?es durok den Dund ein?ureiolm» ; es sokien uns vielmelm

geboten, unsere Dispositionen auok kür den ball ?u maolien, dass der Dllokkauk der Dakn aus welokem Drund immer

niokt ?u Ltande kommen sollte. Au diesem unserm Vorgeben sind wir durok folgende Krwägungsn veranlasst worden!

Kaok den uns von der bundosrätklioken Delegation in der Kontoren? vom 13. Kovember vor. d. gomaokten

brökknungon kat der Dundesratk aus dem (lrunde geglaubt, den Düokkauk der lVordostbalm init der Dogelung

dor àloratoriumsangologenkoit in Verbindung bringen ?u sollen, weil er der ^.nsiokt ist, dass es nur auk diesem Wege

mögliok sein werde, eine don Düoksiokten allseitiger Dilligkeit tkunliokst vntsprookondo Wakrung der widerstreitenden

Interessen ?u linden. Lo sekr wir nun auek den daliorigon Destrebungen des Dundesratkes unsere dankbarv

Anerkennung ?ollon, so dürfen wir dook auek nie ausser ^okt lassen, dass eine baldige dvLnitive Dogelung der

Uoratoriumsangelegenkeit allseitig dringondst gowünsokt wird, dass aber ?um Lokaden aller Dotksiligten viel kostbare

Aeit verloren geben würde, wenn die Verkandlungen vorläukig ein?ig auk der vom Dundesratke in Vorsoklag

gebraokten Dasis weiter gopllogen worden, aber sokliesskok ?u keinem bekriedigondon Desultate kükren sollten. Kaok

einem solekon Uissvrkolgo würde wokl auok ein Vorsuok, eine gütlioko Verständigung auk anderer Drundlago a»?u-

baknon, mit vermekrten Lokwierigkeiten ?u Kämpfen kaben. Dom Wunsok aber, dem eventuellen sokledsriokterlioken

bntsolioido vorgängig, kein Mittel unversuokt ?u lassen, das eine kriedlioke Austragung der Xngslegonlieit ?u ermög-

liolien geeignet orsokeint, können wir niokt entsagen. Wir wollen Iknen auok niokt vorkeklvn, dass wir naoli der

biskerigon Haltung der Vertreter der Aloratoriumslinien uns dos Kindruokos niokt erwekren können, es werde der vom

Dundesratke in Aussiebt genommene Düokkauk der Kordostbakn wold kaum vorinögen, eine Verständigung niit

den Dandosgogonden über eine Ablösung der Dauverptlivlitungen ?u bewirken, damit aber der Düokkauk solber viel-

leiokt orostliok in brags gestellt sein.

Dei der bormulirung unserer naokkolgondsn brklärungen kaben wir uns von dem ernsten Dostroben leiten

lasse», sowokl kinsioktlivk des llwkanges der von der blordostbakn ?u llbernvkmenden Deistungen, als in De?ug auk

lllasslialton in unsern ^nsprüoken auk bntgogenkommsn Loitons der Dandesgogondon so weit als nur mögliok ?u golion.

Wir kügen bei, dass wir kür alle unsere brklärungen, durok wololie auk die Kordostbakn und be?iokungswoise

8okwvi?erisoks tüeotralbakn Verptlioktungen übernommen worden oder auk Deckte derselben Vor?iokt geleistet wird,

^jet?t und im Verlaufe späterer Verkandlungen und okno dass dies jeweils ausdrüokliok wiodorlwlt wird, stets die

Donekmiguiig des Verwaltungsratkos und der Donoralversammlung der Aktionäre der Kordostbakn und bo?iol>ungs-

weise der Lokwei?erisoken bontralbakn vorbokalten.

Des bornern betonen wir, dass die Verwaltung der klordostbakn siok durok die Detkeiligung an den im

tZange boöndlioken Vorliandlungen keineswegs dos Deoktos liegobon will, die brage, ob und inwieweit reoktliok gültige

und gerioktliok klagbare Verptlioktungen der Kordostbakn vorliegen, dem gorivktlioken bntsekside ?u unterstollen,
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solern und soweit eine Verständigung mit den Betheiligten nicht möglich werden sollte, und der Nordostbahn in Folge

dessen Leistungen zugemuthet werden wollten, welche dieselbe als zu unbillig und zu drückend erachten müsste.

Dies vorausgeschickt, gehen wir nun zu den sachlichen Erklärungen über.

Was zunächst die auszusetzenden Abfindungssummen anbelangt, so nehmen wir davon Umgang, denjenigen

Komites gegenüber, welche bereits grundsätzlich abgelehnt haben, auf Verhandlungen über Ablösung der

Bauverpflichtung einzutreten, bezügliche spezielle Anerbietungen zu machen. Wir könnten uns ohnehin nicht cntschliessen,

in unsern Abfindungsofforten erheblich weiter zu gehen, als es bereits geschehen ist, zum Theil aus dem Grunde, weil

wir die gemachten Offerten überhaupt für angemessen erachten, zum Theil desshalb, weil der Nachtheil, welcher der

Nordostbahn aus dem Bau einzelner Moratoriumslinien droht, vorwiegend im Einnahmenausfall auf ihren andern Linien

zu suchen ist, dieser Nachtheil aber auch dann bestehen bliebe, wenn die betreffenden Linien von anderer Seite

gebaut würden. Gerade durch die Aussetzung grosser Abfindungsbeträge würde aber der Bau dieser Konkurrenzlinien

nicht verhindert, sondern gegentheils gefördert werden. Dieses Bedenken besteht nun allerdings im Falle des

Rückkaufes des ganzen Nordostbahnnotzes durch den Bund nicht, und wir erklären uns daher bereit, dem

Bundesrathe für diesen Fall eine Qesammtsumme von 4 Millionen Franken zu gutfindender Verwendung für unsere

Mitkontrahenten zur Verfügung zu stellen, soferne damit die Nordostbahn von allen ihren Verpflichtungen bezüglich

der zurückgestellten Linien liberirt werden kann. Nicht inbegriffen in der genannten Summe wäre der noch

festzustellende Beitrag der Schweizerischen Centraibahn für Ablösung ihrer Verpflichtungen bezüglich der Linie Koblenz-

Stein. Hinsichtlich der Abfindungssummen, welche die Nordostbahngesellschaft auch im Falle ihres Fortbestandes an

diejenigen Komites, die wenigstens die Möglichkeit einer Ablösung noch offenlassen, zu leisten geneigt ist, verweisen

wir auf die speziellen Erklärungen bei den einzelnen Linien.

Als selbstverständlich nehmen wir an, dass die Abfindungssummen gemäss der Vereinbarung mit dem

Bundesrathe vom 8. April 1885 in die Aktiven der Bilanz, Ziffer V (zu amortisirende Verwendungen) eingestellt

werden können.

Soweit eine Ablösung der Baupflicht nicht sollte erzielt werden können, erklärt sich die Nordostbahn bereit,

die betreffenden Linien Buccessiv innerhalb 12 Jahren vom Perfektwerden der Verständigung an zu erstellen, sofern die

Bauverträge und respektiven Konzessionen die unten näher anzugebenden Modifikationen erhalten und in der Meinung,

dass, wenn über die Reihenfolge des Baues eine allseitige Verständigung nicht möglich sein sollte, es Sache des Bundesrates

als bestellten Schiedsrichters wäre, diese Reihenfolge zu bestimmen, wobei aber immerhin darauf Bedacht

genommen werden müsste, die der Nordostbahn aus dem Bau und Betrieb erwachsenden Lasten auf die Gesammt-

baufrist thunlichst gleichmässig und in billiger Weise zu vertheilen. Hinsichtlich der eventuellen Baufrist für die

Linie Thalweil-Zug wird auf den speziellen Vorbehalt bei Besprechung dieser Linie verwiesen.

Für den Fall, dass sich der Ausführung der Bauten zeitweise ausserordentliche Schwierigkeiten entgegenstellen

sollten, z. B. in Folge Ausbruch eines Krieges oder einer längere Zeit andauernden Geldkrisis, müsste dem

Bundesrathe das Recht vorbehalten bleiben, auf Verlangen der Nordostbalm die Baufrist entsprechend zu verlängern.

Die speziellen Erklärungen, die wir für die einzelnen Linien abzugehen im Falle sind, sind folgende :

„I. Rechtsufrige Zürichseebahn.
Nächst der Linie Thalweil-Zug ist die rechtsufrige Zürichseebahn diejenige Moratoriumslinie, durch deren

Bau und Betrieb die Nordostbahn am schwersten belastet würde. Es müssen darum mit Bezug auf dieses Projekt

erheblich woitergehende Zugeständnisse beansprucht werden, als solche vom Konnte gemacht werden wollen. Wir

stellen den Begehren des letztern folgendo Vorschläge entgegen :

3
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sotern und soweit kino Verständigung mil äsn Letlioiiigten niebt mögliek werden sollte, und der Kordostbabn in Kolgv

dessen Keistungen zugomutbot worden wollten, wslebo dieselbe à zu unbillig und zu drüekond oraebton müsste.

Dies vorausgosebiekt, geben wir nun zu äsn saoblieben Krklärungen über.

Was zunäelist die auszusetzenden ^btindungssummen anbelangt, so nebmen wir davon Dwgang, denjenigen

Konnte» gegenüber, welebe bereits grundsätzlieb abgelobnt baben, n»f Verbandlungen über Ablösung der kauver-

pklielitung einzutreten, bezüglivbo spezielle ^nerbiotungen zu maebon. Wir könnton uns obnebin nickt ontsebliossen,

in unsern ^btindungsotlbrten erkebliek weiter zu gelien, als es bereits gesebeben ist, zum ?koil aus dem Krunde, weil

wir ciis gomaobton Otksrtsn überbauet kür angemessen oraebten, /um ?beil desslialb, weil der Kavbtbeil, wololier der

Kardostbabn nus dem kau einzelner ^loratoriumslinion drobt, vorwiegend im Kinnalimenauskall auk ibren andern Kinien

zu sueben ist, dieser Kaoktbeil aber auob dann bostsben bliebe, wenn die betreibenden kinion vou anderer Leite

gebaut würden. Derado dureb die Aussetzung grosser ^btindungsbeträgo würde aber der kau dieser Konkurrenz-

Innen niebt vorbindert, sondern gegentbsils gefördert werden. Dieses kodonkon bestebt nun allerdings im Kalis dos

Rüokkaukes dos ganzen Kordostbalinnotzes dureb den kund niebt, und wir erklären uns datier bereit, dem

kundesratko kür diesen Kali eine tlosammtsumme von 4 ^lillionvn Kranken zu guttindonder Verwendung kür unsere

>litkontrabonten zur Verfügung zu stellen, sokerno «lamit die Kordostbakn von allen ibren Verptliebtungen bezügliob

der zurückgestellten Kinion liborirt worden kann. Riebt inbogritkon in der genannten Lumme wäre der noeb kost/u-

»tollende koitrag der Lebwoizorisobon Dontrull>abn kür Ablösung ibror Verptliebtungen bezüglieb der Dime Koblenz-

Ltoin. Ilinsiebtliob der Abfindungssummen, welelie die Rordostbalingosollsebakt aueli im Kalle ibres Kortbestandes an

diejenigen Komites, die wenigstens die klögliobkeit einer Ablösung noeb oiken lassen, zu leisten geneigt ist, verweisen

wir auk die speciellen Krklärungen bei den einzelnen Kinien.

^Is svlbstvorständliob noliwon wir an, dass die Abfindungssummen gemäss der Vereinbarung mit dem

kundesratko vom 3. ^pril 1885 in die Aktiven dor kilanz, bilker V szu amortisirendo Verwendungen) eingestellt

werden können.

Loweit eine Ablösung dor llaupfliebt niebt sollte erzielt werden können, erklärt sieb die Vnrdostbabn bereit,

die betreikendo» Kinien sueeessiv innerlialb 12 dabron vom kerkoktwordon der Verständigung an zu orstollon, sokern die

kauverträgs und rospektiven Konzessionen die unten näber anzugebenden ^loditikationen erkalten und in der Meinung,

dass, wenn über die Rvibvnkolge des kaues eins allseitige Verständigung niebt mögliob sein sollte, es Laoko des kundes-

ratbos als bestellten Lelnedsriebtors wäre, diese Roibenkolge zu bestimmen, wobei aber immerbin daraus kedaebt

genommen worden müsste, die der Rordostbabn aus dem kau und kotriob erwaobsenden Kasten aus die Dosammt-

>>aukrist tbunliebst gleiobinässig und in billiger Weise zu vertbsilen. Ilinsiebtlieb der eventuellen Kaufrist kür die

Innig I'Iialwoil-^ug wird auf den speciellen Vorbebalt bei kespreobung dieser Kinio verwiesen.

Kür den Kali, dass sioli der ^uskülirung der kauten zeitweise aussorordontliebe Lebwiorigkeiton entgegenstellen

sollton, z. k. in Kolgo Kusbrueb eines Krieges oder einer längere Zeit andauernden Doldkrisis, müsste dem

kundosratbv das Reebt vorbelialten bleiben, auk Verlangen der Rordostbabn <Iie kaukrist entsproobend zu verlängern.

Die speciellen Erklärungen, die wir kür die einzelnen Kinien abzugeben im Kalis sind, sind folgende:

,1. Roob tsukrige Aüriobsoebabn.

Xäebst der Kinie 'k>ialwoil-/ug ist die reebtsukrige /üriebseebab» diejenige idoratoriumslinio, dureb deren

kau und kotrieb die Rordostbabn am sebwvrsten belastet würde, bis müssen darum mit kozug auk dieses kro^okt

erbeblieb weitergebende Zugeständnisse >>eanspruobt werden, als solvbo vom Konnte gemaebt werden wollen. Wir

stellen den kogobren des letztern folgende Vorsellläge entgegen:
3
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1. Die Nordostbahn erklärt sieh zur Bauausführung im Sinno der allgemeinen Bemerkungen im Eingange

des Schreibens und unter folgenden speziellen Bedingungen und Vorbehalten bereit:

a) Der Bau ist unter bleibender Entbindung der Nordostbahn von der Verpflichtung zur Fortsetzung der

Linie bis in den Bahnhof Zürich auf die Strecke Rapperswyl-Stadelhofen zu beschränken, wobei die Wahl

des Trace, speziell auch eines der obern Projekte, mit etwaigen von der Nordostbahn für nothwendig

erachteten Modifikationen, der letztern anheimgestellt bleibt. Stationen sollen angelegt werden in Stadelhofen

(ausschliesslich für Personen, Gepäck und landwirtschaftliche Traglasten), in Riesbach (beim

Tiefenbrunnen), Zollikon (Haltstelle), Küsnacht, Erlenbach, Herrliberg, Meilen, Utikon, Männedorf, Otikon

(Stäfa), Ürikon und Feldbach.

b) Für den durchgehenden Güterverkehr ist zwischen den Stationen Riesbaeh (Tiefenbrunnen) und Wollis-

hofen eine Trajektverbindung zu erstellen und gleichzeitig mit Eröffnung der Bahn dem Betriebe

zu übergeben.

c) Zur Beförderung der Personen sollen während des Sommers in jeder Richtung täglich mindestens sechs,

während des Winters mindestens fünf Bahnzüge zur Ausführung gebracht werden. Eine Verpflichtung

zum Anhalten auf sämmtlichen Stationen besteht jedoch nur für die in der Zürcherischen Konzession

vom 17. Juni 1871 festgesetzte Zahl von je 4 Zügen.

d) In dem durch die Trajektverbindung (litt, b) zu vermittelnden Verkehr sind für die Berechnung der Taxen

von und nach dem Bahnhofe Zürich die effektiven Distanzen des dem Gutachten der Herren Koller, Buri

und Grandjean vom 10. August 1886 zu Grunde gelegten Trace der Strecke Bahnhof Zürich-Stadelhofen-

Tiefenbrunnen massgebend.

e) Seitens der Landesgegend ist der Nordostbahn ein Darleihen von 5 Millionen Franken, einschliesslich des

Staatsbeitrages, zu beschaffen, das während der Bauporiode zu 4°/o, vom Tage der Betriebseröflfnung an

dagegen während 15 Jahren zu durchschnittlich 2°/o zu verzinsen ist.

/) Die Erstellung der Zufahrtsstrassen zu den Stationen ist Sache der betreffenden Gemeinden.

g) Die Bestimmungen unter a, b, r. und d sollen der Konzession einverleibt, d. h. es soll dieso entsprechend

modifizirt werden. Privatrechtlichen Charakter erhalten nur die Bestimmungen unter e und f.
h) Alle weiter gehenden Begehren des Komite für Begründung einer rechtsufrigen Zürichseebahn, wie solche

in dem Schreiben desselben an den Vorstand des Eisenbahndepartements vom 26. Januar d. J. enthalten

sind, werden in dem Sinne abgelehnt, dass lediglich auf die Bestimmungen der Konzession und auf die

gesetzlichen Vorschriften verwiesen wird.

t) Das Komite verzichtet auf weitere Geltendmachung der zu seinen Gunsten lautenden gerichtlichen Urtheile

betreffend die Ausrichtung von Dividenden an die Inhaber der Prioritätsaktien und anerkennt auch für
die Folge das Recht der Nordostbahn, die Reinerträge der Unternehmung, wie solche jcweilen durch die

vom hohen Bundesrathe genehmigten und eventuell auf Klage des letztem vom Bundesgerichte festgestellten

Bilanzen nachgewiesen werden, nach Gutfinden zu verwenden.

2. Hinsichtlich einer eventuell an Stelle der Bauausführung tretenden Abfindungssumme verweisen wir auf das

im Eingange (Seite 17) Gesagte.

„II. Linie Eglisau - Schaffhausen.
Wir haben der Erklärung des Initiativkomite für diese Linie mit Bedauern entnommen, dass dasselbe jede

Konzession und jedes Entgegenkommen ablehnt und einfach auf dem Vertrage von 1873 beharren will. Obgleich wir

einer solchen Erklärung gegenüber ebenfalls einfach auf den Schiedsspruch des Bundesrathes abstellen könnten,
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1. Dis Kordostbabn erklärt sieb cur Rauauskübrung im Kinne der allgsnisinsn Romerkunge» im Eingänge

àes Kebreibens und unter folgenden speciellen Redingungsn »ml Vorbsbalten bereit:

a) Der Ran ist unter bleibender Entbindung der Kordostbabn von der Vsrpüiebtung cur Eortsetcung der

Einie bis in den Rabnbok Allriok nut die Ktreeks Rapperswvl-Ktadelboken cu besebränken, wobei die >Vabl

des ?raes, speciell auek eines der obern Projekte, mit etwaigen von der Kordostbalm kür notbwendig

eraebtetsn Nodiükationen, cler Istctern anbeimgsstollt bleibt. Ktationen sollen angelegt werden in Ktadel-

boken (aussebliessliek kür Personen, Oepäek und landwirtbseliaktliebs Vraglasten), in Rissbaeb (beim 'kieken-

brunnen), /îollikon (Ealtstelle), Küsnaobt, Erlsnbaob, klerrliberg, Neben, Ötikon, Nännedork, Ötikon

(Ktäka), Örikon und Eoldbaeb.

ö) Eür den durebgebenden Oüterverksbr ist cwiseben den Ktationen Rissbaeb Ckiskenbrunuen) und Volks-
boken eine Vra^ektverbindung cu erstellen und glsiebceitig mit Eröffnung der Halm dem Retriobe

cu übergeben.

e) /ur Oskörderung der Personen sollen wltbrsnd des Kommers in )eder Riebtung täglieb mindestens soobs,

wäbrsnd des Vintsrs mindestens tunk IZabncUgs cur ^uskülirung gvbraebt werden, Eine Verpüiebtung

cum Vnbaltsn auk sämmtliebsn Ktationen bestellt )sdoeb nur kür die in der Aürekoriseben Koncession

vom 17. duni 1871 ksstgosstcto ^akl von )s 4 Aügsn.

rk) In dem dureb die Vra)öktverbindung (litt, ö) cu vermittelnden Vsrksbr sind kür die Esreebnung der kaxsn

von und naeb dem kabnkoke ^llrieb die effektiven Oistancen des dem Outaebten der Herren Koller, kuri
und Orand)ean vom Ib. August 1886 cu (Zrundg gelegten 'kraoe der Ktrseko Rabnliok ^Urieb-Ktadollmken-

'kisksnbrunnen massgebend.

e) Ksitons der Eandesgsgsnd ist der Kordostbabn sin Oarlviben von 5 Nillionen Kranken, einsebliessliob des

Ktaatsbeitragss, cu bssebaffen, das wäbrsnd der Rauporioils cu 4^/o, vom 'Hage der Retriebssröffnung an

dagegen wäbrsnd 15 dabren cu durebsebnittliek 2 ^/n cu vercinsen ist.

/) Die Erstellung der Aukakrtsstrasssn cu den Ktationen ist Kaebe der betreffenden Oemeinden.

A) Ois Restiwmungsn unter a, 5, und Ä sollen der Koncession einverleibt, d. b. es soll diese entspreebend

modibcirt werden. Rrivatreoktlioben Obarakter erbalton nur die kestimmungvn unter e und /.
/-) Vlle weiter gebenden ösgebren des Konnte kür Begründung einer rsebtsukrigen ^üriebsovbabn, wie solebe

in dem Kobreibsn desselben an den Vorstand des Eisenbabndspartomonts vom 26. danuar «I. d. entlmlten

sind, werden in dem Kinne abgvlebnt, das» lediglieb auk die Restimmungen der Koncsssion und auf die

gesstcliobsn Vorsebriktsn verwiesen wird.

t) Oas Konnte vsrciebtet auf weitere Ooltendmaebung der cu seinen (dunsten lautenden geriebtlioken Ortbeilo

betreffend dis àsrioktung von Oividsnden an die Inbabsr der Prioritätsaktien und anerkennt aueb kür

die Eolge das ksokt der Kordostbakn, die Reinerträge der Ontsrnebmung, wie solebe Geweben dureb die

vom boken Rundesratbe genebmigtsn und eventuell auk Klage des letctorn vom Eundesgeriobte kestgestelltsn

kilancen naebgewiessn werden, naeb (Zutbnden cu verwenden.

2. Rinsiebtlieb einer eventuell an KtsIIs der Rauauskübrung tretenden ^btindungssummo verweisen wir auk das

im Eingangs (Leite 17) Oesagts.

„11. Oinie Kglisau - Kobakkbausen.

IVir baben der Erklärung des Initiativkomite kür diese Kinio mit Redausrn entnommen, dass dasselbe )ede

Koncsssion und )edes Entgegenkommen ablebnt und einkaeb auk dem Vortrage von 1373 bebarren will. Obgleivb wir

einer soleben Erklärung gegenüber ebenfalls einkaeb aus den Kebiedsspruob des Rundosratkes abstellen könnten,
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wollen wir doch, um die vermittelnde Stellung der hohen Behörde nicht zu erschweren, der genannten Erklärung

folgende Anerbieten gegenüberstellen:

1. Die Nordostbahn ist zur Bauausführung im Sinne der im Eingange dieses Schreibens enthaltenen

allgemeinen Bemerkungen und unter folgenden speziellen Bedingungen und Vorbehalten einverstanden:

a) Für die Rheinbrücke bei Eglisau ist von den zuständigen Behörden ein den Taxberechnungen zu Grunde

zu legender Distanzzuschlag von 4 Kilometern zu bewilligen.

b) Das Subventionsdarleihen soll um den gesetzlichen Staatsbeitrag des Kantons Zürich erhöht werden. Das¬

selbe ist während der Bauzeit zu 4°/o per Jahr, vom Tage der Betriebseröffnung an dagegen während

15 Jahren zu durchschnittlich 2°/o per Jahr zu verzinsen.

c) Die Erstellung der Zufahrtsstrassen zu den Stationen ist Sache der betreffenden Gemeinden.

d) Das Komito verzichtet auf fernere Geltendmachung des zu seinen Gunsten gefällten gerichtlichen Urtheiles

betreffend Ausrichtung einer Dividende an die Prioritätsaktien für das Jahr 1880 und anerkennt auch für

die weitem verflossenen Jahre und für die Folge das Recht der Nordostbahn, die Reinerträge der

Unternehmung, wie solche jeweilen durch die vom Bundesrathe genehmigten oder auf Klage des letztern

vom Bundesgerichte festgestellten Bilanzen nachgewiesen werden, nach Guttinden zu verwenden.

2. Hinsichtlich einer eventuell an Stelle der Bauausführung tretenden Abfindungssumme verweisen wir auf

das im Eingange (Seite 17) Gesagte.

„III. Linie Etz weilen - Schaffhausen.

Zu der Erklärung des Vcrwaltungsrathes dieser Linie haben wir zunächst zu bemerken, dass wir von den

unter Ziffer I derselben zitirten Vorträgen nicht alle als perfekt geworden anerkennen können.

Im Übrigen entnehmen wir der Erklärung gerne die Geneigtheit des Verwaltungsrathes, die Nordostbahn

ihrer Bauverpflichtungen gänzlich zu entbinden, können aber in der unter Ziffer I. 6 geforderten Auslösungssumme

von einer Million Franken eine angemessene Konzession nicht erblicken. Auch auf die eventuelle (zweite) Proposition

des Verwaltungsrathes können wir nicht eintreten.

Bei dieser Linie müssen wir überhaupt darauf aufmerksam machen, dass die bestehenden Vereinbarungen

in einem für die Nordostbahn ganz wesentlichen Theile ohne Schuld der letztern nicht mehr vollzogen werden können und

daher in ihrer Totalität hinfällig geworden sind. Es ist nämlich der Nordostbahn vertraglich eine Vertretung in den

Gesellschaftsorganen zugesichert, die Bezeichnung einer solchen nun aber durch das inzwischen erlassene Buudesgesetz

über das Obligationenrocht vcrunmöglicht worden, indem gemäss Art. 6G4 desselben die Wahl der Verwaltung zu den

ausschliesslichen Befugnissen der Genoralversammlung der Aktionäre gehört.

Gleichwohl sind wir, um auch hier in loyalster Weise unser Entgegenkommen zu zeigen, bereit, eine

Abfindungssumme von Fr. 500,ÜOÜ auszurichten unter folgenden nähern Bestimmungen:

a) Wir acceptiren die vom Verwaltungsrathe der Gesellschaft Etzweilen-Schaffhauscn unter Ziffer I, 1—4

und litt, a, b und c von Ziffer G seiner Eingabe formulirten Bedingungen.

b) Die Nordostbahn gewährt der Eisenbahngesellschaft Etzweilen-Schaffhausen die Mitbenutzung des Bahnhofes

Etzweilen und eines zirka 1,6 Kilometer langen in diesen Bahnhof führenden Stückes Bahnlinie der Strecke

Stammheim-Etzweilen ohne Einkauf, in der Meinung jedoch, dass die durch Einführung der Linie Etzweilen-

Feuerthaleu-Sehaffhausen nothwondig werdenden besondern Bauausgaben von der letztern Unternehmung

zu tragen wären, namentlich auch die Kosten der Erstellung eines zweites Geleises auf vorerwähntem

Bahnstücke, falls ein solches nothwendig werden sollte.
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vollen vir doeb, um die vermittelnde Stellung der bolion Oebörde niebt cu ersebwereii, der genannten Krklärung

folgende Vnsrbieten gegenüberstellen:

1. Ois Oordostdabn ist cur Oauaustübrung im Kinne der im Kingange dieses Sobreibens entkaltenon allgs-

meinen Oomsrkungen und unter folgenden speciellen Oedingungen und Vorbebalten oinverànden:

u) Kür die KbeinbrUeke bei Kglisau ist von den custändigon Lebörden ei» den 1'axbereobnungen cu (Zrunde

cu lebender Oistanccuselilag von 4 Kilometern cu bewilligen,

ê,) Das Subvontionsdai leiben soll um den gesetcliebon Staatsbeitrag des Kantons Zuriet» orböbt werden. Das-

selbe ist wäbrend der Oauceit cu 4t>/o per dabr, vom d'age der Ostriebseröttnung an dagegen wälirvud

15 dabrsn cu durobselmittlieb 2^/o per dabr cu vercinsen.

c) Oie Krstollung der ^utalirtsstrassen cu den Stationen ist Saelie der betreffenden Gemeinden,

ck) Das Konnte vercivbtet nut tsrnore Lleltvndmaobung des cu seinen dunsten gefällten gerielitlieben Ortbeiles

betrettend àsriebtung einer Dividende an die Krioritätsaktien tür das dalir 183t) und anerkennt aueb kür

die weitern verllossenvn dabrs und tür dis Kolge das Koebt der Kordostbabn, die Reinerträge der Outer-

nebmung, vie solobo )owe!Ien dureli <Iio vom Oundssratbe genebmigtsn oder auk Klage des letctern

vom Onndosgeriobte tostgostellten tîilancen naebgewiesen werden, naeb duttinden cu verwenden.

2. Ilinsivbtlieb einer eventuell un Stelle der Oauauslübrung tretenden ^btindungssumme verweisen wir nut

das im Kingange (Seite I?) Oesagte.

„III. Oinis Ktc weilen - Lobakkbausen.

/u der Krklärung des Verwaltungsratbos dieser Oinie babsn wir cunäebst cu bemerken, dass wir von den

unter bitter I derselben citirtsn Verträgen niebt alle als perkokt geworden anerkennen können.

Im Übrigen entnvbmen wir der Krklärung gerne die deneigtbeit dos Vorwaltungsratbes, die Oordostbalin

ilirer Oauverptiiolitungvn gänclioli cu entbinde», können aber in der unter Eitler I. 6 getorderten ^uslösungssumme

von einer Nillion Oranke» eine angemessene Koncession niebt srbliokon. Vueli auk die eventuelle (/weite) Kropositivn

des Verwaltungsratbos können wir niebt eintreten.

Lei dieser Oinie müssen wir überbaupt darauf aufmerksam maobon, dass die bostsbendsn Vereinbarungen

in einem kür die Oordostbubn ganc wesontlieben 1'beile obne Sobuld der letctern niebt mobr vollcogen werden können und

daber in ilirer 1'otalität Iiintällig geworden sind. Ks ist näwlieb der Oordostbabn vsrtraglivb eine Vertretung in den

lZosellsebattsorganen cugesiebert, die Oeceiolmung einer soleben nun aber dureb das incwiselien erlassene Ouudesgesotc

über das Obligationonreelit vorunmvgliebt worden, indem gemäss ^vrt. 664 desselben die Wabl der Verwaltung cu den

aussebliesslieben Oetugnissen der Olenoralversaminlung der Aktionäre gobört.

Oleiebwobl sind wir, um aueb bier in loyalster Weiss unser Kntgsgenkommen cu ceigen, bereit, eine

^btindungssumms von Kr. 566,666 auscuriobten unter folgenden näbern Oostimmungen:

») Wir aeeeptiren die voin Verwaltungsratbs der tZessIIsebatt Ktcweilen-Soliatkbausou unter Eitler I, 1—4

und litt. «, b und c von lisser 6 seiner Kingabo tormulirten Oedingungon.

t-) Oie Oordostbabn gewälirt der Kisenbalmgesellsebatt Ktcweilon-Sobattliauson die Nitbsnutcung dos Oabnbotes

Ktcwvilen und eines cirka l,6 Kilonister lange» in diesen Oabnbok tübrenden Stüekes Labnlinie der Strecke

Stammbeim-Ktcweilen oline Kinkaut, in der Meinung ^jedooli, dass die dureb Kintllbrung der Oiiiio Ktcweilen-

Keuvrtbaleu-Sebalkbausen notliwondig werdenden besondern Oanausgabsn von der letctern Onternebmung

cu tragen wären, namentlieb auel> die Koste» der Krstellung eines cweites Oeleises aus vorerwälintem

Lalmstüeke, tails ein solebos notbwendig werden sollte.
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c) Für Benutzung des erwähnten Bahnstückes partizipirt die Linie Etzweilen-Feuerthalen-Schaft'hausen an

den Bewachungs-, Unterhaltungs- und Erneuerungskosten desselben nach Massgabe der darüber geführten

Lokomotiv- und Wagenachsen.

d) Ebenso partizipirt die Linie Etzweilen-Feuerthalen-Schaffhausen an der Verzinsung der Station Etzweilen,

sowie an den Kosten des Betriebes, der Bewachung, des Unterhaltes und der Erneuerung desselben pro

rata ihrer ein- und ausgeführten Lokomotiv- und Wagenachsen.

e) Der Verwaltungsrath der Unternehmung Etzweilen-Schaffhausen verzichtet auf fernere Geltendmachung

des zu seinen Gunsten gefällten gerichtlichen Urtheiles betreffend Ausrichtung von Dividenden an die

Prioritätsaktien und anerkennt auch für die Folge das Recht der Nordostbahn, die Reinerträge der

Unternehmung, wie solche jeweilen durch die vom Bundesrathe genehmigten oder auf Klage des letztem

vom Bundesgerichte festgestellten Bilanzen nachgewiesen werden, nach Gutfinden zu verwenden.

„IV. Linie Dielsdorf-Niederweningen.
In der Erklärung dieses Komite können wir ebenfalls eine angemessene Konzession nicht erblicken. Der

Begriff einer Sekundärbahn ist beim Mangel aller diesfiilligen gesetzlichen Bestimmungen ein ganz unsicherer, und es

könnte desswegen nicht auf die Gemeindesubvention verzichtet werden. Das Komite hat uns erklärt, dass es durch

keinen Moratoriumsvertrag gebunden sei, und gerichtliche Schritte in Aussicht gestellt, die wir gewärtigen müssen.

Unsere im Eingange dieses Schreibens abgegebenen allgemeinen Erklärungen gelten gleichwohl auch für

diese Linie, mit folgenden speziellen Vorbehalten :

a) Die Landesgegeud hat der Nordostbahn ein Darleihen von Fr. 157,000 zu beschaffen, das während der

Bauzeit zu 4 °/o per Jahr zu verzinsen ist, von der Betriebseröffnung an dagegen 20 Jahre lang
unverzinslich sein soll; eventuell bleibt hinsichtlich der Subvention die Erklärung der Nordosthalm vom

2. August 1872 massgebend.

b) Die Erstellung der Zufahrten zu den Stationen ist ausschliesslich Sache der betreffenden Gemeinden.

c) Das Komite anerkennt das Recht der Nordostbahn, die bereits beschlossenen Dividenden auszurichten und

auch in der Folge die Reinerträge der Unternehmung, wie solche jeweilen durch die vom Bundesrathe

genehmigten, eventuell auf Klage des letztern durch das Bundesgericht festgestellten
Jahresbilanzen nachgewiesen werden, nach Gutfinden zu verwenden.

Selbstverständlich würde mit dem Momente der angedrohten Klageinleitung unsere Offerte hinfällig.

„V. Linie Thalweil-Zug.
Vor Allem aus bestreiten wir dem sich der Nordostbahn jetzt gegenüberstellenden Initiativ-Komite für

Thalweil-Zug-Goldau die Sachlegitimation. Den Vertrag betreffend Ausführung der linksufrigen Zürichseebahn nebst

der Abzweigung von Thalweil nach Zug hat die Nordostbahn seiner Zeit mit dem Central-Komite für Begründung
einer linkseitigen Zürichseebahn abgeschlossen, und wir können nicht zugeben, dass sich nun ein ganz anderes Komite

an die Stelle jenes Mitkontrahenten setze.

Sodann ist mit Bezug auf diese Linie zu bemerken, dass der zitirto Vertrag zum weitaus grössten Theile

längst erfüllt ist, und die Baukosten für die erstellte Linie einen Betrag erreicht haben, wie er für dieselbe und für
die Abzweigung von Thalweil nach Zug zusammen in Aussicht genommen war.

Endlich ist darauf aufmerksam zu machen, dass für die Strecke von der Zürich-Zuger'schen Kantonsgrenze
bis Zug noch keine Konzession besteht, und daher erst noch zu gewärtigen wäre, ob eine solche von den zuständigen
Behörden überhaupt ertheilt werden wird.
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r) EUr Benutsung liss erwäbnten Babnstüekes partisipirt die Dinie Etsweilon-Eousrtbalen-Lebaffbausen an

den öewaekungs-, Dntorbaltungs- und Ernvuerungskosten dossollien naoli î-1assgal>e dor darüber gekükrton

Dokomotiv- und VVagenaebsen.

r^) Ebenso partisipirt die Dinie Etswoilsn-Eouertbalen-Bobaffkausen an der Versinsung der Station Etswoilen,

sowie an den Kosten des Betriebes, der Bewaobung, dos Ilnterkaltes und der Erneuerung desselben pro

rata ibror ein- und ausgolubrten Dokomotiv- und ^Vagonaebson.

e) Der Verwaltungsratb der llntornebmung Etsweilon-Lebaffbausen versiebtet auf fernere Oeltendmaobung

des su seinen Dunsten gefällten gerielitliebon Drtbeilos betreffend Vusrioldung von Dividenden an die

Prioritätsaktien und anerkennt auob kür die Eolge das Rockt der Kordostbabn, die Reinerträge der Enter-

nobmung, wie solobe ^swoilon dureb die vom Bundesratbo gonebmigten oder aus Klage dos letstern

vom Bundosgeriobto festgestellten Bilanson naobgowiesen werden, naek Dutffnden su verwenden.

„IV. Dinie Dielsdork-Kioderweningen.
In der Erklärung dieses Konnte können wir ebenfaiis eine angemessene Konsession niebt erblieken. Der

Begriff einer Bekundärbakn ist beim àlangol aller diesfäliigev gesotslieben Bestimmungen ein gans unsiobvrer, und es

könnte dosswegsn niebt auf die Dowoindesubvention versiebtet worden. Das Komito bat uns erklärt, dass es dureb

keinen Uoratoriumsvertrag gebunden sei, und geriebtliebo Lebritte in Aussiebt gestellt, die wir gewärtigen müssen.

Unsere im Eingänge dieses Lebreibons abgegebenen allgemeinen Erklärungen gelten gleiebwobl aueb kür

diese Dinie, mit folgenden sposiollon Vorbebalten:

a) Die Dandosgegoud bat der Vordostbalin ein Darleiben von Er. 157,000 su besebaffen, das wäbrend der

Bausoit su 4V/o per labr su versinsen ist, von der Betriebseröffnung an dagegen 20 dabro lang unver-

sinsliek sein soil; eventuell bleibt binsiebtliob der Lubvontion die Erklärung der Kordostbab» vom

2. àgust 1372 massgebend.

Die Erstellung der Eukakrten su den Ltationen ist aussobliossliob Laobs der betreffenden Domeindon.

o) Das Komito anerkennt das Reobt der Kordostbabn, die bereits beseblossonen Dividenden aussuriebton und

aueb in der Eolgo die Reinerträge der Dnternsbmung, wie solobe ^owsilon dureb die vom Bundes-

ratbo genebmigten, eventuell auf Klage des letstern dureb das Bundesgoriebt festgestellten labres-

bilansen naekgewiesen werden, naeli Dutffnden su verwenden,

öelbstverständliob würde mit dem Aomonte der angedrobten Klagsinloitung unsers Offerte binkällig.

„V. Dinie ?tialwoiI-Eug.
Vor Allein aus bestreiten wir dem sieb der Kordostbabn ^otst gegonübsrstollendon Initiativ-Komite kür

ffbalwoil-Eug-Doldau die Laeblegitimation. Den Vertrag betreffend Vuskübrung der linksufrigen Ellriebseebabn nebst

der Vbswoigung von ff'balweil naeb ^ug bat die Kordostbabn seiner ^leit mit dem Dentral-Komito für Begründung
einer linkseitigon Ellriolisoobabn abgosoldossen, und wir können niolit sugeben, dass sieb nun ein gans anderes Konnte

an die Ltelle ^snes Mtkontrabenten setse.

8odann ist mit Besug auf diese Dinie su bemerken, dass der sitirto Vertrag sum weitaus grösste» 'l'keile

längst erfüllt ist, und die Baukosten für die erstellte Dinie einen Betrag erreiobt baben, wie er kür dieselbe und kür

die r^bsweigung von Dbalweil naeb Eug susammon in Aussiebt genommen war.

Endliob ist darauf aufmerksam su maoben, dass kür die Ltreoko von der Eüriob-Augsr'soben Kantousgrense
bis itlug noob keine Konsossion bestobt, und dabor erst noeb su gewärtigen wäre, ob eine solebe von den suständigen
Lebördon überbaupt ertlieilt werde» wird.
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Dennoch wollen wir uns zu Händen desjenigen Komite, das in Sachen legitimirt ist, zu

folgenden Propositionen herbeilassen :

1. Die Nordostbahn bezahlt dem Komite eine Abfindungssumme von Fr. 600,000, fällig ein Jahr nach

Acceptation der Offerte.

2. Eventuell erklärt, sich die Nordostbahn unter den Eingangs aufgeführten allgemeinen und den

nachfolgenden speziellen Bedingungen und Vorbehalten bereit, den Bau und Betrieb der Linie zu übernehmen:

a) Die Wahl des Trace bleibt innerhalb der Bestimmungen von Art. 1, Ziffer 2 des Vertrages vom

4. Juli 1872 der Nordostbahn überlassen.

b) Die Linie ist unter allen Umständen nicht früher als ein Jahr nach Eröffnung der Linie Zug-Goldau dem

Betriebe zu übergeben (Art. 5 des zitirten Vertrages).

c) Für die Taxberechnung auf den Strecken mit über 12 °/oo Steigung und auf den Tunnelstrecken ist von

den zuständigen Behörden ein Distanzzuschlag von 50°/o zu gewähren.

d) Seitens der Landesgegend ist der Nordostbahn ein Darleihen von 2 Millionen Franken, einschliesslich des

Staatsbeitrages zu beschaffen, das während der Bauperiode zu 4°/o, vom Tage der Betriebseröffnung an

dagegen während 15 Jahren zu durchschnittlich 2°/o zu verzinsen ist.

e) Das Komite anerkennt das Recht der Nordostbahn, die bereits beschlossenen Dividenden auszurichten und

auch in der Folge die Reinerträge der Unternehmung, wie solche jeweilen durch die vom Bundesrate

genehmigten, eventuell auf Klage des letztern durch das Bundesgericht festgestellten
Jahresbilanzen nachgewiesen werden, nach Qutfinden zu verwenden.

„VI. Linie Koblenz - Stein.
Zu unserm Bedauern sind wir heute noch nicht in der Lage, zu dem Vorschlage der hohen Regierung des

Kantons Aargau betreffend Bau einer normalspurigen Strassenbahn bestimmte Stellung zu nehmen. Die von den

Herren Christen und Gysin in ihrem Gutachten vom 26. Dezember 1886 aufgestellten Berechnungen sind nach der

eigenen Angabe der Experten nur eine mehr oder minder oberflächliche Schätzung auf Grund einer Terrainbesichtigung

und an der Hand einer Siegfried-Karte im Massstabe von 1 : 25,000, weil für ein eingehenderes Tracestudium die

verfügbare Zeit nicht ausreichte. Unter diesen Umständen haben es die Verwaltungen der Schweizerischen Centraibahn

und der Nordostbahn für durchaus nothwendig erachtet, den Befund der Experten noch einer nähern Prüfung

durch den Oberingenieur der Nordostbahu zu unterstellen. Die bezüglichen Aufträge sind bereits ertheilt, und wir

werden nicht ermangeln, Ihnen sofort nach Eingang des Berichtes weitere Eröffnungen zu machen.

Wir glauben, dass kein billig Denkender uns das Zeugniss versagen werde, dass in unsern vorstehenden

Erklärungen die Bereitwilligkeit dokumentirt sei, für die an den Moratoriuraslinien interessirten Landesgegenden Opfer

zu bringen, die auf eine lange Reihe von Jahren hinaus, wenn nicht für immer, schwer auf der Nordostliahn lasten

werden. Wir müssen darum aber auch jetzt schon die bestimmte Erklärung abgeben, dass die Nordostbahn nicht

in der Lage wäre, bei den folgenden Verhandlungen Zugeständnisse zu machen, die in irgend welcher Richtung erheblich weiter

gehen würden, es wäre denn, dass ihr dafür in irgend einer Form ausreichende Kompensationen gewährt werden könnten.

Im Übrigen enthalten unsere Offerten mehrfach nur die Grundzüge für eine Verständigung, und muss eine

präzisere und detaillirte Regelung der Angelegenheit den fernem Verhandlungen vorbehalten bleiben.

Indem wir nunmehr Ihren weiteren Eröffnungen entgegensehen, benutzen wir diesen Anlass, Sie,

hochgeachteter Herr Bundesrat!], unserer vorzüglichen Hochachtung zu versichern.

Zürich, den 21. März 1887.

Im Namen der Delegirten der Schweizerischen Nordostbahn :

S t u d e r. "

— LI —

Osnnood wollen wir uns 2 u Hand on desjenigen Ko m its, das in 8aoden legitimist ist, 2u

folgenden Oropositionen dsrbeilassen:

1. Oie Kordostbadn be^adlt dein Komite eins ^btindungssumms von Or. 655,555, fällig sin dadr naeli

.-Vooeptation der Okkerto.

2. Oventuelì erklärt. sioli dis Kordostbadn untsr don Oingangs aukgoküdrten allgomoinsn und den naod-

folgenden speciellen Oedingungen und Vorbslialten bereit, don llau und Ootrieb der Oinie cu übsrnedmen:

a) Ois ^Vadl des Oraos bleibt innerdalb der IZostimmungen von ^rt. 1, Xitker 2 des Vertrages vom

4. duii 1372 dsr Kordostbadn überlassen.

b) Ois Oinio ist untsr allen Umständen niodt trüber als sin dakr nasli Orökknung dsr Oinio Xug-Ooldau dsm

Ostrisbe /u übergeben (^rt. 5 dos citirton Vertrages).

c) Our dis ?axbsreodnung auk den 8treoken mit über 12^/oo 8tsigung und auk don "Ounnelstreoken ist von

den custändigen Oedürdsn ein Oistanccusolllag von 5t) ^/o cu gewädren.

<7) 8eitens dsr Oandssgegond ist dsr Kordostbabn ein Oarloiden von 2 klillionon Oranken, einsodliessliod des

8taatsbeitrages cu besodatken, das wädrend dsr Lauperiode cu 4^/o, vom I'age dsr Letrisbsorökknung an

«lagegen wädrend 15 dadren cu durolisodnittliok 2^/o cu verzinsen ist.

e) Oas Komito anerkennt das lìeolit dsrKordostbadn, die tisrsits besodlossensn Oividsnden auscuriodtsn und

auvd in dsr Oolgs die Reinerträge dsr Onternekmung, wie solode jewoilen durod dis vom Rundes-

ratke genellmigten, eventuell auk lilage dss let/.torn duroll das Rundssgoriobt kestgostelltsn .ladres-

bilancen naedgewiesen werden, nasli Outtindsn cu verwenden.

^VI. Oinie Kobleoc - Rtein.
Xu unserm Redauorn sind wir deute nood niodt in der Rage, cu dom Vorsodlago der dokon Regierung des

Kantons Vargau betrskkend Lau einer normalspurigon 8trassenbalin destimmte 8tellung cu nedmsn. Oie von den

Herren Odristen und Ovsin in idrem Outaodten vom 26. Oe/.embvr I83K aufgestellten Lersoknungen sind nael, der

eigenen Angabe der Exporten nur eins inedr oder minder obertiäedliede 8odätcung auk tlrund einer "Oerrainbssiodtigung

und an dsr Hand einer 8iegkriod-Ka> te im Nassstabo von l : 25,555, weil kür ein eingedenderes 4'raoestudium die

verfügbare Xeit niodt ausrsiedto. Unter diesen Umständen daden es die Vsrwaltuilgen dsr 8odweicerisoden Lentral-

dadn und der Kordostbakn kür durodaus nvtllwsndig oravdtot, den Rekund dsr Oxperten noed einer nädsrn Orükung

durvd den Obsringeniour dsr Kordostbadn cu unterstelle». Oio bscüglioden Aufträge sind bereits ortdeilt, und wir

werden niodt ermangeln, Ilinen sokort naok Oingang des Roriodtes weitere Orökknungen /u maodsn.

>Vir glauben, dass dein billig vsnkender uns das Xeugniss vorsagen werde, dass in unsern vorstedendsn

Orklärungeil die Lsroitwilligkeit dokumentirt sei, kür die an don àloratoriumslinisn iutervssirten Oandssgegenden Opker

xu bringen, die auk eins lange Heide von .ladren dinaus, wenn niodt kür immer, sodwor auk der Kordostbadn lasten

werden. >Vir niüsssn darum aber uuoli jetxt sokon die bestimmte Orklärung abgeben, dass die Kordostbadn niodt

in der Oage wäre, bei den kolgenden Vsrdandlungen ^ugostäildnisso im maodsn, ilio in irgend weloder liiobtung erkobliod weiter

gedon würden, es wäre denn, dass idr dakür in irgend einer Oorm ausreiodende Kompensationen gswällrt werden könnte».

Im Übrigen entkaltsn unsers Okkorten molirkaod nur die Orund^üge kür eins Verständigung, und muss eine

prä-nssro und detaillirts Regelung der àgelegendeit den kernern Verdandlungen vorbedalten bleiben.

Indem wir nunmedr Idren weiteren Krötknungo» entgegonsedon, benut?.sn wir iliesen Vnlass, 8>o, dooli-

geaolltetsr Herr Oundosratb, uilsersr voi^Ugliode» Ilnobaolitung ?u versiodoro.

XU rieb, den 21. När? 1387.

Im Kamen dsr Oolegirten der Lodwei^erisolien Kvrdostbadn:

8 t u d e r. "
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Ueber die weitere Behandlung der Angelegenheit sind wir zur Zeit, da wir unseren Bericht schliesscn

müssen, nicht im Stande Mittheilungen zu machen.

11. Verhältnisse zu andern Transportanstalten.

Im Berichtsjahre hat sich die schon im letztjährigen Geschäftsbericht angekündigte Verschmelzung der

Konferenz der Reformtarif bahnen mit der allgemeinen schweizerischen Eisenbahnkonferenz vollzogen,

nachdem die Westschweizerischen Bahnen auf den 1. März 1886 ihren neuen internen, auf dem Reformsystem

beruhenden Gütertarif in Kraft gesetzt, und damit das genannte System für alle Konferenzverwaltungen Geltung

erlangt hatte. Demzufolge werden wir unsere Mittheilungen über Gütertarifangelegenheiten, welche die Gesammtheit

der schweizerischen Bahnen betreffen und Bedeutung genug haben, um in unsern Berichten erwähnt zu werden, von

jetzt an wieder mit den übrigen Mittheilungen betreffend die Thätigkeit der Eisenbahnkonferenz vereinigen.

In dieser Hinsicht ist zunächst die Niedersetzung einer Kommission für An gelegen h eiton des

Gütertarifwesens zu erwähnen, welche auf Anregung der Konferenz der Reformtarifbahnen von der Eisenbahnkonferenz

beschlossen wurde. Diese Kommission hat alio Fragen betreffend die Anwendung, Abänderung oder

Ergänzung der allgemeinen Tarifvorschriften nebst Güterklassifikation vorzuberathen, darüber bestimmte Anträge zu

formuliren und (soweit nöthig) die Vollziehung der einschlägigen Kouferenzbeschlüsse zu besorgen. Hiemit wird

bezweckt, der Weiterbehandlung des Gütertarifwesens die wünschbare Sorgfalt und Stetigkeit zu sichern, sowie auch

einer nachtheiligen Verzögerung bei Erledigung der zur Erörterung gelangenden Fragen nach Möglichkeit vorzubeugen,

ohne die allgemeine Konferenz in allzu starkem Masse hiefür in Anspruch zu nehmen. In die Kommission ordnet

jede Verwaltung einen Vertreter ab; dieselbe hat einen ständigen Sekretär, während ihr Präsidium der jeweiligen,

alljährlich wechselnden Präsidialverwaltung der Konferenz zukommt.

Hinsichtlich der Art, wie Änderungen an den allgemeinen Tarifvorschriften und der zugehörigen

Güterklassifikation in Ausführung zu bringen seien, hatte noch die Konferenz der Reformtarifbahnen Erörterungen
mit dem Eisenbahndepartement, die wir ihrer prinzipiellen Bedeutung wegen etwas eingehender erwähnen zu sollen

glauben. Noch im Vorjahre nämlich, nach Vorlage der von den Refonntarifbahnen auf den 1. April 1885 beschlossenen

Neuausgabe der genannten Tarifvorschriften, welche namentlich bezweckte, dem Verkehr im Anschluss an

entsprechende Änderungen der deutschen Tarifvorschriften eine grössere Zahl von Vortheilen zum Theil sehr wesentlicher

Art zuzuwenden, eröffnete das Departement uns als Präsidialverwaltung der Reformtarifbahnen mit Schreiben vom

30. März 1885, dass es künftig Änderungen an den allgemeinen Tarifvorschriften nur nach vorausgegangener
Vorlage eines Entwurfs zulassen und den Bahnen mit Rücksicht auf die Art und Weise des Zustandekommens

der Reformtarife das Recht, einseitig Änderungen an denselben vorzunehmen, nicht zugestehen könne. In einer

vorläufigen Antwort bemerkten wir, unter Hinweis auf die den Bahnen nach Konzessionen und Gesetz hinsichtlich

Bildung ihrer Tarife zukommende Rechtsstellung, dass wir diese Eröffnung der Konferenz der Reformtarifbahnen vorlegen

werden und es als der Sache förderlich ansehen würden, wenn das Departement uns Aufschluss darüber geben

wollte, in welcher Richtung es die verlangten bezüglichen Vorlagen einer Prüfung unterstellen zu sollen glaube.

„Ihre Äusserung (fügten wir bei) legt nämlich die Vermuthung nahe, dass Sie die freie Verfügung über Zulassung

oder Nichtzulassung der von den Reformtarifbahnen beschlossenen Änderungen glauben beanspruchen zu sollen,

und dass Sie sich hiebei insbesondere als verpflichtet erachten, Änderungen, welche nach irgendwelcher Richtung

Tariferhöhungen mit sich zu bringen scheinen, entgegenzutreten, selbst wenn letztere durch gleichzeitige Ermässigungen
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Dekor à weitere Kebandlung der Vngelegenboit sind wir i!ur Zeit, da wir unseren Ksriebt sobliesson

müssen, nieilt im Ltande Nittkoilunge» xu mavben.

II. Vvl'Iiîiltiàe ^ii »»(loin IiiUl8j»0rI.iii8ti>Ite».

Im Keriebtsjabre Iiat sieli die soiion im letxtjälirigen Desobäktsberiebt angekündigte Versebmelxung der

Konkorenx der Kekormtarikbabnen init der allgemeinen soli wsi xeriseb sn Kisenbabnkonkorenx vollzogen,

naebdem die >Vestsebweixeriselion Halmen auk den 1. Närx 188k ilirou neaen internen, an! dem Kekorms)steu>

borubsndon Dütert^rik in Krakt gosetxt, und damit das genannte Lvstvin lür alle Kenteren^Verwaltungen (Zeitung

erlangt batte. Domxukolge werden wir unsers Nittbeilungon über DUtertarikangolögenIieiten, weleke die tZosammtbeit

der sebweixoriseben Kalmen betretlen und Kodvutung genug baben, um in unsern Keriebten vrwälmt xu worden, von

jetxt an wieder mit den übrigen àlittbeilungen betrolkend die Z'bätigkeit der Kisonbabnkonkeronx vereinigen.

In dieser Ilinsiebt ist xunäobst die Niedorsetxung einer Kominission lür ^n gelogen lieiton des

(Zütortarifwesons xu erwäiinon, wolebo auk Anregung der Konkorenx der liekormtarikbabnon von der Kisenbabn-

konkeronx boseblossen wurde. Diese Kemmissivn liat alle Kragen betretend die Anwendung, Abänderung oder

Krgänxung der allgewoinen 1'arikvorsolirikton nebst (Zütorklassibkation vorxuberatlien, darüber bestimmte Anträge xu

lormuliron und (soweit nötbig) die Vollxiobung iler einsoblägigen Koukeronxboseblüsso xu besorgen. Diemit wird

bexweekt, der Weiterbobandlung des Dlltertarikwesens die wünsebbaro Lorgkalt und Ltetigkeit xu sieliern, sowie auolr

einer naelitboiligen Verzögerung bei Krlodigung der xur Krörterung gelangenden Kragen naeli Nöglivbkeit vorzubeugen,

okns die allgsinsine Konkorenx in allxu starkem Nasse biet'ür in ^nspruoli xu nokmon. I» die Kommission ordnet

jode Verwaltung einen Vertreter ab; dieselbe bat einen ständigen Lekretär, wäbreml ilir l^räsiilium der jeweiligen,

alljälmliek weebsslnden Kräsidialverwaltung der Konkerenx xukommt.

Ilinsiebtlieb der ^rt, wie Änderungen an den allgemeinen "Karikvorsebrikten und der xugebörigen

Düterklassikikation in ^.usklllirung xu bringen seien, batte »oob die Konkerenx der Kokormtarikbabnon Krörterungon

mit dem Kisenbalmdepartemont, die wir ibrer prinxipivllou Kodeutung wogen etwas eingebender orwäbnun xu sollen

glauben. Koob im Vorjabre näinlieb, naeb Vorlage der von den liokormtarikbabuen auk den l.^pril 1885 beseldossene»

Keuausgabe der genannten larikvorsebrit'ton, wolebo nainontliob bexweektv, dem Vorkebr im .-Inselduss an ent-

sproobendo Änderungen der deutselmn larikvorsebrikten eine grössere /ald von Vortbeilen xum 'I'keil sebr wesontlieber

àt xuxuwonden, oröktiiote das Departement uns als Kräsidialverwaltung der liekormtarikbabnon mit Lebreibeu vom

80. Närx 1885, dass es künftig Änderungen an den allgemeinen Zkarikvorsebrikten nur naeb vorausgegangener
Vorlage eines Kntwurks xulassen und den Kalmen mit Küeksiobt aul die ^rt und IVeise dos Zustandekommens

der liolormtarile das Keebt, einseitig Änderungen an denselben vorxunebmeu, uiebt xugestoben könne. In einer

vorläutigon Antwort bemerkten wir, unter Hinweis auk die den Kalmen naeb Konxossionen und (Zosotx biusiebtliob

Kildung ibrer Tarife Zukommende Keebtsstellung, dass wir diese Krökknung der Konkorenx der Kekormtarikbabnen vorlegen

werden und es als der Laobo kördsrliek anseben würden, wenn das Departement uns Lmksebluss darüber gebe»

wollte, in welober Riebtung es die verlangten boxüglieben Vorlagen einer Krükung unterstellen xu sollen glaube.

„Ibre Äussorung (tügten wir bei) legt näinlieb die Verwutbung nabo, dass Lie die kreis Verfügung über Zulassung

oder Kiebtxulassung der von den liokorintarikbalmen boseblossenen Änderungen glauben beansprueben xu sollen,

und dass Lie sieb biebei insbesondere als verptliobtet eraelden, Änderungen, wolelie naeli irgendwelobor liiebtung

lariterbölmngen mit sieli xu bringen sebeinen, eotgsgenxutreten, selbst wenn letxtvre dureb gleiebxeitige Krmässigungen
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